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Mit den Kindergärten "Spatzennest" 
in Berlstedt und "Palmbergknirpse" in 
Vippachedelhausen sind gleich zwei 
Einrichtungen der Landgemeinde Am 
Ettersberg am 2. Dezember mit dem 
Qualitätssiegel "Bewegungsfreund-
licher Kindergarten" ausgezeichnet 
worden. Insgesamt haben thüringen-
weit nur sechs Einrichtungen im Jahr 
2021 das vom Landessportbund und 
der Unfallkasse Thüringen vergebe-
ne Qualitätssiegel erhalten.

Beide Einrichtungen pflegen seit 
mehreren Jahren eine Kooperation 
mit dem TSV 1914 Berlstedt/Neu-
mark, was eine von mehreren Vor-
aussetzungen zum Erhalt des Sie-
gels war.

Darüber hinaus müssen die Einrich-
tungen unter anderem Bewegung in 
ihr Alltagskonzept integrieren, über 
Räumlichkeiten zum Sporttreiben 
verfügen und mit einer Erzieherin 
ausgestattet sein, die eine Übungs-
leiter-C-Lizenz hat.

Insgesamt haben beide Auszeich-
nungen zwei Jahre auf den Erhalt 
des Qualitätssiegels hingearbeitet, 
allein die Ausbildung zur Übungs-
leiter-C-Lizenz haben die Erziehe-
rinnen Andrea Johannes (Berlstedt) 

Kindergärten in Berlstedt und Vippachedelhausen
mit Qualitätssiegel ausgezeichnet

und Steffi Smuda von Trzebiatow-
ski (Vippachedelhausen) mit einem 
zeitlichen Umfang von 120 Lehrein-
heiten absolviert. Zum Dank gab es 
für die Einrichtungen neben dem 
Siegel mehrere Sportgeräte, T-Shirts 
und eine finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 200 Euro.

Landessportbund und Unfallkasse 
Thüringen vergeben das Qualitäts-
siegel seit 2003, neben Berlstedt und 
Vippachedelhausen gibt es im Wei-
marer Land aktuell nur drei Einrich-
tungen, die ebenfalls über das drei 
Jahre lang gültige Siegel verfügen. 

Bei der coronakonformen Siegel-
übergabe in kleinem Rahmen waren 
auch Landrätin Christiane Schmidt-
Rose und der Landtagsabgeordnete 
Mike Mohring anwesend.

Fotos: Alexander Krospe

AchTuNg! Ab dem 01.04.2022 sind Zahlungen im Einwohner-
meldeamt nur noch mit EC-Karte bzw. Girocard möglich.
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Anschrift: Gemeinde Am Ettersberg, Berlstedt, Haupt-
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Verantwortlich für den Anzeigenteil:
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■	NoTrufe beI hAvArIefälleN

 Thür. energienetze gmbh & co. Kg
 Störungsdienst Gasversorgung ✆ 0800 - 6861177
 Störungsdienst Stromversorgung (24 h) ✆ 0800 - 6861166
 Kundenservice ✆ 03641 - 8171111

 Wasserversorgung 
 Wasserversorgungszweckverband 
 Meisterber. Sachsenhausen ✆ 03643 - 7444450
 Störungsdienst ✆ 03643 - 74440
 Havarie ✆ 03643 - 7444444 

 Abwasserentsorgung
 ANW Nordkreis-Weimar ✆ 036451 - 738788

 störungsdienst / rohrreinigung
 Sömmerda (Entsorgung) ✆ 0171 - 3410264, 03634 - 622350
 Daasdorf a.B. (Entsorgung) ✆ 0172 - 3474269, 03643 - 414354

■	ärzTlIcher bereITschAfTsdIeNsT
Mo / Di / Do 19:00 Uhr - 07:00 Uhr des Folgetages
Mi und Fr 13:00 Uhr - 07:00 Uhr des Folgetages
Sa/So/Feiertag 07:00 Uhr - 07:00 Uhr
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: ✆ 116 117
Zahnärztlicher Notdienst - täglich: ✆ 116 117
In lebensbedrohenden Notfällen ✆ 112

■	schIedssTelle
Telefon: 036451 - 799924 oder Mobil: 0152 - 29194919
E-Mail:  schiedsstelle-vgnw@web.de

Samstagssprechzeiten
des Einwohnermeldeamts für Januar / februar:

08.01.2022 • 9-12 Uhr nur mit Terminvereinbarung

05.02.2022 • 9-12 Uhr nur mit Terminvereinbarung,

Neu: ab 01.04.22 samstags Nur Kartenzahlung möglich!* 

Corona-Bürgertelefon
des Kreises Weimarer Land (Mo – Fr: 8 – 16 Uhr)

Tel.: 03644 540-913

■	polIzeI vor orT
 berlstedt: E-Mail: maik.lenz@polizei.thueringen.de 
  ✆ 036452 71987 oder 0173 3020724
  dienstags 14 – 18 Uhr und nach Vereinbarung

 buttelstedt: E-Mail: nicole.liebeskind@polizei.thueringen.de 
  ✆ 036451 73460 oder 0173 3020235
  dienstags 14 – 18 Uhr und nach Vereinbarung

Telefonverzeichnis
E I N W A H L :  0 3 6 4 5 2  /  7 8 5 - _ _ 

Sprechzeiten: 

Dienstag   
09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag   
09.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 Uhr

Freitag   
07.30 – 10.30 Uhr

GEMEINDE AM ETTERSBERG

OT Berlstedt

Hauptstraße 23

99439 Am Ettersberg

Telefon Zentrale: -0

Fax Einwohnermeldeamt: -35

Fax Verwaltung: -21

E-Mail: info@am-ettersberg.de

Internet: www.am-ettersberg.de
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KITA Vippachedelhausen

Kita „Palmbergknirpse“
Lindenstraße 21 
99439 Am Ettersberg 
OT Vippachedelhausen

Telefon: 03 64 52 - 7 25 52

Leiterin: Frau Smuda von 
Trzebiatowski

Amtsblatt 
Öffentlichkeitsarbeit
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Lohn & Gehalt

Frau Prüfer - 19
Frau Götte - 19

Grundstücks- 
angelegenheiten 
Bauanträge

Frau Dr. Hünniger - 28
Frau Schulz - 18

Auftragsvergabe 
Wartungen 
Gebäude-, Energie- & 
Klimamanagement

Frau Dietrich-Meiz - 24
Frau Engelhardt - 44

Kindertagesstätten

Frau Spath - 23
Frau Mruczinski - 25

Steuern & Abgaben

Frau Prager - 11
Frau Mohlau - 11

Mieten & Pachten

Herr Lange - 37

Kasse

Frau Kropp - 22
Frau Schröpfer - 22
Frau Seidl - 29

Brandschutz 
Ordnungswesen 
Fundbüro 
Baumschutz

... - 32 

...  - 36

Standesamt

Frau Törmer - 27
Frau Schmidt - 17

Einwohnermeldeamt

Frau Haupt - 16
Frau Schwenkenbecher - 26

Gemeindeverwaltung Am Ettersberg

Einwohnermeldeamt  
an jedem ersten Samstag  
im Monat zusätzlich  
von 09.00 – 12.00 Uhr sowie 
Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)
IBAN: DE05 1203 0000 0000 9095 15 • BIC: BYLADEM1001

*Zur Samstagssprechstunde im Einwohnermeldeamt sind Zahlungen
ausschließlich nur mit EC-Karte bzw. Girocard möglich!  

Barzahlungen und Kreditkartenzahlungen sind leider nicht möglich.  

AnsprEchpArtnEr / hinwEisE
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Bürgermeister 
Thomas Heß 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die herzlichsten Neujahrsgrüße sende ich Ihnen, 
von Ihrer Verwaltung sowie allen politischen  
Mandatsträgern im Nordkreis aus unserer Gemeinde  
Am Ettersberg sowie den selbstständigen Gemeinden  
Ballstedt, Ettersburg und Neumark. 
Verbunden mit den Grüßen an Sie ist der Wunsch,  
dass Sie das vor Ihnen liegende Jahr 2022 gesund  
begehen und sich all Ihre Wünsche erfüllen.  
 
Ein Rückblick auf das vergangene Jahr ist mit  
Licht und Schatten verbunden, so wie Hoffnung und  
Zuversicht oft einhergehen. Das Leben zeigt uns,  
dass auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Jahr  
werden wird und häufig endet das Jahr anders, als man  
es selber erwartet hat. 
 
Auch in der Gemeinde blicken wir auf Erfolge zurück.  
Sei es die teilweise Sanierung von Dorfgemeinschafts- 
häusern, die Stärkung unserer Wehren vor Ort, die  
Unterstützung des Ehrenamtes, Sanierungen von  
Straßenabschnitten, Anschaffungen für Spielplätze und  
vieles mehr. Mich freut besonders, dass es gelungen ist, 
in allen unseren Orten Maßnahmen umzusetzen oder zu beginnen.  
Mit Sorge sehe ich jedoch die Entwicklungen der Preisspirale bei Investitionen, welche sich 
zu Teilen innerhalb eines Jahres verdoppelt haben. Dies wird uns in Zukunft vor große 
Herausforderungen stellen, zumal die Entwicklung der finanziellen Zuweisungen des Landes 
nicht prosperierend wirken. 
 
Unsere Orte wären nichts ohne die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in den Vereinen und 
Institutionen. Diese bereichern unser Leben und stärken die Identifikation mit den Orten. 
Durch verschiedene Angebote versuchen diese, attraktive Veranstaltungen anzubieten oder 
neue Impulse zu setzen. Die größte Wertschätzung des Engagements zeigt sich durch den 
Besuch an angebotenen Veranstaltungen. Allen ehrenamtlich tätigen Personen möchte ich 
meinen Dank zum Ausdruck bringen und Ihnen versichern, dass wir ihre Tätigkeit 
wahrnehmen und wertschätzen. 
 
Einen besonderen Dank möchte ich unseren Gemeindearbeitern zum Ausdruck bringen. 
Wenige Tätigkeiten in unserer Gesellschaft stehen unter so einer großen Beobachtung. 
Kritik, Leistungsdruck, Erwartungshaltung und Bandbreite der Tätigkeiten vom Schmücken 
des Weihnachtsbaumes bis hin zur Beseitigung von Tierkadavern im öffentlichen Raum. 
Die Erwartungshaltung an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr hoch. Ich kann 
Ihnen versichern, dass sich unsere Mitarbeitenden darüber bewusst sind, dass sie für das 
Bild in der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung unserer Region verantwortlich fühlen. Eine 
saubere und gepflegte Region spiegelt für alle Bewohnerinnen und Bewohner einen Ort des 
Wohlfühlens und auch des heimatlichen Stolzes.  
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Ich komme nicht umhin, auch einmal auf die derzeit bestehende Situation einzugehen. 
Gerade diese Zeit trifft unseren Nordkreis besonders hart in der Höhe der infizierten 
Personen und noch mehr dessen Auswirkungen. Zeitgleiche fünf Schulschließungen mit 
deutlichen Einschränkungen in den Kindergärten im Nordkreis verdeutlichen die Wucht, mit 
der wir gerade von den Einschränkungen betroffen sind. Diese umfangreichen 
Quarantänemaßnahmen, Kita- und Schulschließungen sorgen auch innerhalb der Verwaltung 
für kurzfristig eingetretene Personalausfälle und Vakanzen.  
Trotz aller Bemühungen, für Sie wichtige Stellungnahmen und Antworten schnellstmöglich zu 
bearbeiten, kann es trotz allem zu Verzögerungen kommen. Wir versuchen, alles zu 
ermöglichen und bitten trotzdem um Verständnis für eventuell auftretende Verzögerungen bei 
der Bearbeitung. 
 
Abschließend möchte ich auf die Personengruppe eingehen, die in den letzten 22 Monaten 
immer wieder vor maximale Herausforderungen und persönliche Belastungen gestellt worden 
ist. Hierbei rede ich von den Familien.  
Die Organisation der Familie unter den wiederkehrenden Einschränkungen in der Abwägung 
zur Betreuung der Kinder, Sicherstellung des Distanzlernens, Sorgen der schulischen 
Erlebnisse, Erwartungshaltung des Arbeitgebers, privater Angelegenheiten, Sorgen der 
Aufrechterhaltung der Gesundheit und Annahme des Angebots von Prophylaxemaßnahmen, 
Auswirkungen bei Quarantänemaßnahmen oder Folgen eines positiven Schnelltests sind 
alles Einflüsse, die zusätzlich durch die Familien organisiert und betrachtet werden mussten 
und auch weiterhin müssen. 
Liebe Familien, Sie haben in der Vergangenheit außerordentliches geleistet. Dies geschah 
immer im Verborgenen und häufig mögen sie sich gefragt haben, ob die Politik sich mancher 
Auswirkungen von Entscheidungen auch bewusst ist oder gar Familien wahrnimmt. Die 
politischen Entscheidungsträger im Nordkreis sind sich Ihrer Belastung vollumfänglich 
bewusst. Maßnahmen vor Ort wie das Angebot eines Familientages am 20. September 
diesen Jahres sollten dieses unterstreichen und unter Betrachtung der angenommenen 
Angebote wird eine Wiederholung durchaus in Betracht kommen. 
 
Mit den besten Wünschen, Gesundheit, Glück und Gottes Segen, auf allen Wegen des neuen 
Jahres 2022 verbleibe ich 
 
Herzlichst 
Ihr 
Bürgermeister 
Thomas Heß 

Ein gesundes und glückliches neues Jahr! 
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AnsprEchpArtnEr / hinwEisE

OrtschAftEn

sElBstständiGE GEmEindEn

orT ANschrIfT bürgermeIsTer KoNTAKT sprechzeIT

GEMEINDE 
BALLSTEDT

Im Dorfe 54, 
99439 Ballstedt

Joachim Pommeranz
Beigeordnete:
Kerstin Surborg

Tel.:
Fax:
Handy:
E-Mail:

036452 - 72247
036452 - 187711
0151 56993428
j-pommeranz@t-online.de

jeden 1. Dienstag 
im Monat
18:00 – 19:00 Uhr

GEMEINDE 
ETTERSBURG

An der Schule 3, 
99439 Ettersburg

Jens Enderlein
Beigeordneter:
Bernd Kaufholz

Tel./Fax:
Handy:
E-Mail:
Web:

03643 - 421188
01520 9318811
gemeinde-ettersburg@t-online.de  
www.gemeinde-ettersburg.de

jeden 2. und 4. 
Dienstag im Monat
17:00 – 18:00 Uhr

STADT 
NEUMARK

Am alten Gutshof 1, 
99439 Neumark

Anke Necke
Beigeordneter:
Clemens Rösler

Tel.:
Handy:
E-Mail:

036452 - 72282
0174 6449520
anke.necke@gmail.com

dienstags jede 
gerade KW
18:00 – 19:00 Uhr

orT ANschrIfT
orTschAfTs-

bürgermeIsTer
KoNTAKT sprechzeIT

BERLSTEDT
OT Hottelstedt / 
OT Ottmannshausen / 
OT Stedten

Berlstedt,
Hauptstraße 24,
99439 Am Ettersberg

Bernd Hegner
Stellvertreter:
Manfred Wagner

Tel.:
Fax:
Handy:
E-Mail:

036452 - 72431
036452 - 78521
0157 70488754
buergermeisterberlstedt@outlook.de 

11.01.2022 
16:00 – 18:00 Uhr

BUTTELSTEDT
OT Daasdorf / 
OT Nermsdorf / 
OT Weiden

Buttelstedt, 
Markt 14,
99439 Am Ettersberg

Tobias Volland
Stellvertreter:
Claudia Schirrmeister

Tel.:
Fax:
Handy:
E-Mail:

036451 - 60215
036451 - 73988
0172 3461747
t.volland@email.de

jeden 1. Dienstag
im Monat 
17:00 – 18:00 Uhr

GROSSOBRINGEN Großobringen, 
Weimarische Straße 48A,
99439 Am Ettersberg

Thomas Heß
Stellvertreter:
Gerd Lungwitz

Handy:
E-Mail:

0176 31300445
info@grossobringen.de

17.01.2022 
18:00  – 19:00 Uhr

HEICHELHEIM Heichelheim, 
Heichelheimer 
Hauptstraße 34, 
99439 Am Ettersberg

Alexander Ungert
Stellvertreter:
Nicky Schwarz

Tel.:
Handy:
E-Mail:

03643 - 7790041
0151 65485228
mail@heichelheim.de 

jeden 1. Mittwoch
im Monat 
17:00 – 18:00 Uhr

KLEINOBRINGEN Kleinobringen,
Großobringer Straße 34,
99439 Am Ettersberg

Gerhard
Schauerhammer
Stellvertreter:
Christian Albrecht

Tel.
E-Mail:

03643 - 420690
gerhardschauerhammer@gmail.com

donnerstags
16:00 – 18:00 Uhr

KRAUTHEIM 
OT Haindorf

Krautheim, 
An der Lache 110, 
99439 Am Ettersberg

Christian Meier
Stellvertreter:
Marko Künzer

Handy: 0177 6781012

 

jeden 1. Montag
im Monat
18:00 – 19:00 Uhr

RAMSLA Ramsla, 
Ottmannshausener 
Straße 100, 
99439 Am Ettersberg

Dr. Thomas Basche
Stellvertreter:
Holger Haupt

Tel.
dienstl:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

036452 - 72498
03643 - 400230
03643 - 00341
drbasche@gmx.de 

montags 
18:15 – 18:45 Uhr

SACHSENHAUSEN Sachsenhausen, 
Leutenthaler Straße 46 C,
99439 Am Ettersberg

Georg Scheide
Stellvertreter:
Joachim Schaarschmidt

Handy:
E-Mail:

0176 18222256
georg.scheide@web.de

jeden 1. Mittwoch
im Monat 
17:00 – 17:30 Uhr

SCHWERSTEDT Schwerstedt, 
An der Pfütze 38, 
99439 Am Ettersberg

Maik Horstmann
Stellvertreter:
Uwe Bauer

Handy:
E-Mail:

0176 24414807
maik_horstmann@web.de

dienstags jede 
gerade KW 
18:00 – 19:00 Uhr

VIPPACHEDELHAUSEN  
OT Thalborn

Vippachedelhausen, 
Lindenstraße 20 a, 
99439 Am Ettersberg

Jan Herzog
Stellvertreter:
Karsten Eisenmenger

Handy:
E-Mail:

0162 4333884
bauunternehmenjanherzog@
gmail.com

jeden 2. und 4. 
Montag im Monat
18:00 – 19:00 Uhr

WOHLSBORN Wohlsborn, 
Breitenstraße 9, 
99439 Am Ettersberg

Peter Thomas
Stellvertreter:
Stefan Mund

Tel.:
Fax:
Handy:
E-Mail:

03643 - 417586
03643 - 410471
0170 2214171
jp-thomas@t-online.de

jeden 1. Montag
im Monat 
17:30 – 18:00 Uhr
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GEmEindE Am EttErsBErG

››	H I N W E I S ‹‹
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Im Falle persönlicher Änderungen, wie z.B.:

• Anschriftenänderung
• Änderung des Familienstandes
• Nachlassangelegenheiten
• Änderung der Bankverbindung

müssen diese im Bezug auf die Ämter (Standesamt, Finanzverwal-
tung, Bauverwaltung) gesondert übermittelt werden. Eine generelle/
pauschale Übermittlung an die Verwaltung ist nicht zulässig.

Persönliche Daten sind nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
besonders zu schützen. Ein hausinterner Austausch als Information 
ist nach DSGVO verboten.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Mitarbeiter 
innerhalb der Verwaltung. 

AnsprEchpArtnEr / hinwEisE

Sie haben Schäden in der Gemeinde entdeckt?

Dann direkt melden!
Wir kümmern uns darum!

https://www.am-ettersberg.de/schadensmeldung/

Information zu den Öffnungszeiten
der Kita „Palmbergknirpse“

Vippachedelhausen in Jahr 2022

Die Kita „Palmbergknirpse“ Vippachedlhausen hat im Jahr 2022 regu-
lär von 06:30 uhr bis 16:30 uhr geöffnet. 

Schließzeiten 2022 in der Kita „Palm-
bergknirpse“ Vippachedelhausen

Die Kita „Palmbergknirpse“ Vippachedelhausen hat für das Jahr 2022 
folgende Schließzeiten:

23.05.2022 / 27.05.2022 / 19.09.2022 / 14.11.2022 / 
22.12.2022 bis 03.01.2023

❱❱	Redaktionsschlüsse ❰❰ 
für das Amtsblatt 2022:

monat Redaktionsschluss erscheinungstag

februar 18.01.2022 01.02.2022

März 15.02.2022 01.03.2022

April 20.03.2022 01.04.2022

mai 18.04.2022 02.05.2022

Juni 18.05.2022 01.06.2022

Juli 19.06.2022 01.07.2022

August 18.07.2022 01.08.2022

september 18.08.2022 01.09.2022

Oktober 18.09.2022 01.10.2022

November 18.10.2022 01.11.2022

dezember 17.11.2022 01.12.2022

Januar 2023 12.12.2022 02.01.2023

amtsblatt@am-ettersberg.de

sehr geehrte bürgerinnen und bürger,

über die App „Telegram“ im Google Play Store bzw. Apple App Store 
haben Sie nun eine Möglichkeit, brandaktuelle Neuigkeiten und In-
formationen in der Gemeinde Am Ettersberg auf Ihr Smartphone zu 
erhalten. 

Ich freue mich sehr nun auch einen Informationskanal für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner unserer Landgemeinde anbieten zu können.

Einfach die App runterladen, 
anmelden, über den Browser 
„https://t.me/amettersberg“ 
eingeben, „beitreten“ anwählen 
und los geht’s; ich freue mich 
über viele Abonnenten!

Ihr Bürgermeister
Thomas Heß

INformATIoN
zur hundesteuer und gewerbesteuer 2022

Gemäß § 3 ThürKAG behalten die Bescheide für die Hundesteuer und 
Gewerbesteuer Ihre Gültigkeit für das Jahr 2022.
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GEmEindE Am EttErsBErG

Besuch in unseren Ämtern nur 
mit Terminvergabe und unter 
einhaltung der 3G-Regel
Werte Bürgerinnen und Bürger,

mit der aktuellen Thüringer Verordnung zur Regelung infektions-
schutzrechtlicher Maßnahmen und schrittweisen weiteren Eindäm-
mung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 treten wieder 
strengere Regeln in Kraft.
 
Eine Bearbeitung von Angelegenheiten mit direkten Bürgerkon-
takt erfolgt nur mit vorheriger Terminvergabe.
 
Bitte erscheinen Sie zu den vereinbarten Terminen pünktlich oder 
maximal 10 Minuten früher. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet werden.

Bitte denken Sie rechtzeitig an eine Terminvereinbarung.
Möchten Sie einen Termin per E-Mail beantragen, teilen Sie uns Ihre 
Telefonnummer mit. Wir können Sie zurückrufen und langen Schrift-
verkehr vermeiden.

sie erreichen uns unter den im ettersberg-Journal oder unserer 
homepage angegebenen Nummern und Adressen.

Bei Betreten des Gebäudes ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht!
 
Sollten in Ihren Haushalt Familienangehörige an Corona erkrankt 
sein oder sich in Quarantäne befinden, bitten wir Sie, sich einen 
neuen Termin geben zu lassen!
 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr Bürgermeister
Thomas Heß

• Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt
 ( Mo + Mi: 7 – 11 Uhr / Termine und Anmeldung NUR telefonisch 

über die Brunnen Apotheke 036451/60217 )

• Testzentrum Atrium ( Friedensstraße 1 )

• Testzentrum Bauhaus-Universität Weimar
 ( Campus-Bauhausstraße 7b, Zugang über Belvederer Allee 4 )

• Testzentrum Classic-Apotheke
 ( Ernst-Busse-Str. 33 im CCW )

• Testzentrum Oberweimar
 ( Bienenmuseum, Ilmstraße 8 )

• Testzentrum Weimar Mitte 1
 ( Marktstraße 6 )

https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/coronavirustests/

CORONA – TESTzENTREN

© freepik.com
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Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform ist 
seit dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: gemeinde ballstedt
Leitweg-ID: 16071005-0001-44

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform ist 
seit dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: Stadt Neumark
Leitweg-ID: 16071061-0001-84

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform ist 
seit dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: gemeinde ettersburg
Leitweg-ID: 16071017-0001-11

GEmEindE BAllstEdt stAdt nEumArk

GEmEindE EttErsBurG

Bankverbindung:
Sparkasse Mittelthüringen

IBAN:  DE43 8205 1000 0425 0000 10 • BIC:  HELADEF1WEM

Bankverbindung:
Sparkasse Mittelthüringen

IBAN:  DE73 8205 1000 0425 0000 52 • BIC:  HELADEF1WEM

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)

IBAN:  DE66 1203 0000 1020 8857 27 • BIC: BYLADEM1001

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform ist 
seit dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: gemeinde Am ettersberg
Leitweg-ID: 16071102-0001-44

GEmEindE Am EttErsBErG

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)

IBAN:  DE05 1203 0000 0000 9095 15 • BIC: BYLADEM1001
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AntrAG

Gemeinde Am Ettersberg (Meldebehörde), Berlstedt, Hauptstraße 23, 99439 Am Ettersberg 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen 
nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) 

Tagesstempel 
 

 
Die Meldebehörde ist nach der Anmeldung einer Person verpflichtet, bestimmte Datenempfänger automatisiert von den 
Veränderungen im Melderegister zu unterrichten. Sie haben jedoch nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne regelmäßig durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde 
zu widersprechen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf. 
 

Familienname(n) / akad. Grade, Vorname(n) 
 

 
Geburtsname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Anschrift 

 

1 

   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 

 

 

 

 
 
 

2 

   
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. 

 

 

3 
   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-und Ehejubiläen 

an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. 

 

 

 

a)    Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Altersjubiläen  

 

b) 
   

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Ehejubiläen  
 

 
 
4 

   

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. 

 

 

 

Amtliche Vermerke 
entgegengenommen: 

Unterschrift des Meldepflichtigen oder einer Person mit 
Betreuungsvollmacht/ Datum 

 
 

 

(Stempel, Unterschrift) 

 
 
 

Eine Ausfertigung dieses Antrages habe ich erhalten. 

Erläuterungen siehe Rückseite / beiliegendes Blatt! 
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Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Antragsteller:

Familienname:

Vorname(n):

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes wegen einer 
Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlich schutzwürdige Belange. 
Mein berechtigtes Interesse ergibt sich aus der nachfolgenden 

Begründung des Antragsteller:

Die Auskunftssperre ist befristet bis: 

(Unterschrift des Antragstellers) (Unterschrift des Ehegatten bzw. weiteren Sorgeberechtigten)

W

A

SP

vo

n

AntrAG
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AntrAG

Informationen zum Widerspruch gegen Daten-
übermittlungen gem. § 50 Abs. 5 bundesmelde-
gesetz (BMG) sowie Antrag auf Errichtung einer 
Auskunftssperre entsprechend § 51 Abs.1

Jeder Betroffene hat das Recht, der Weitergabe seiner Daten zu wider-
sprechen. Gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) ist jede betroffe-
ne Person einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung darauf hin-
zuweisen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird hiermit nachgekommen.

Gemäß der §§ 36, 42 und 50 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 
03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) kann jeder Bürger in bestimmten Fällen 
der übermittlung von daten widersprechen. dieser Widerspruch gilt 
bis zum Widerruf.

Dabei handelt es sich um regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebe-
hörden:

1. von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr

2. von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, der 
nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehöri-
ge.

 Die Meldebehörde darf folgende Daten übermitteln: Vor- und Famili-
enname, Geburtsdatum, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich–
rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige und frühere Anschriften, 
Auskunftssprerren nach § 51 und Sterbedatum.

3. an Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen

 Die Meldebehörde darf folgende Daten übermitteln: Vor- und Familien-
name, Doktorgrad, Anschrift

4. an Presse und Rundfunk sowie Bürgermeister/ Ortschaftsbürgermeis-
ter über Alters- und Ehejubiläen

 Altersjubiläen sind gemäß § 50 Abs. 2 der 70., jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag

 Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum

 Die Meldebehörde darf folgende Daten übermitteln: Vor- und Familien-
name, Doktorgrad, Anschrift und Datum und Art des Jubiläums

5. von Daten an Adressbuchverlage

 Die Meldebehörde darf zu allen Einwohner, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, folgende Daten übermitteln: Vor- und Familienname, Dok-
torgrad, derzeitige Anschrift.

Errichtung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG wegen einer 
Gefahr für Leben, Gesundheit , persönlicher Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige belange

Eine entsprechende Auskunftssperre kann beantragt werden, wenn An-
haltspunkte vorliegen, dass durch eine Melderegisterauskunft Gefahren 
für Leben und Gesundheit, die persönliche Freiheit oder ähnliche schutz-
würdige Belange erwachsen können. Das berechtigte Interesse an einer 
Auskunftssperre gemäß § 51 Abs.1 BMG ist schriftlich vom Antragsteller 
zu begründen. Sofern nach Anhörung der betroffenen Person eine Gefahr 
nach Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Sperre für die 
Dauer von zwei Jahren einzutragen. 

Personen, die mit einer der genannten gesetzlich vorgesehenen Daten-
übermittlung nicht einverstanden sind, können dies bei ihrer Meldebehör-
de erklären. 

Bitte benutzen Sie das zu diesem Artikel beigefügte Formular für den 
Widerspruch einer Datenübermittlung oder den Antrag auf Errichtung 
einer Auskunftssperre.

hinwEisE

festsetzung und entrichtung der grundsteuer 
der gemeinde Am ettersberg, der gemeinde 
ballstedt, der gemeinde ettersburg und der 
Stadt Neumark für das Kalenderjahr 2022

Die Grundsteuer wird von der Gemeinde gegenüber dem Steuerpflich-
tigen durch einen Grundsteuerbescheid für das Kalenderjahr festge-
setzt und bekannt gegeben. 

Laut § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz ist es zulässig, die Grundsteu-
er durch öffentliche Bekanntmachung festzusetzen, wenn die Steuer-
schuldner in diesem Kalenderjahr die gleiche Steuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Die Grundsteuer wird grundsätzlich in
Vierteljahresraten am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.

eines jeden Jahres fällig.
(§ 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz)

Für Kleinbeträge gelten besondere Zahlungstermine. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Steuer als Jahresbetrag 
gem. § 28 Absatz 3 Grundsteuergesetz zu begleichen. Hierzu bedarf 
es eines schriftlichen Antrages des Steuerpflichtigen.

Die Grundsteuer für 2022 wird hiermit für die Ortsteile der gemeinde 
Am ettersberg (Berlstedt, Buttelstedt, Großobringen, Heichelheim, 
Kleinobringen, Krautheim, Ramlsa, Sachsenhausen, Schwerstedt, 
Vippachedelhausen und Wohlsborm) sowie für die selbstständigen 
Gemeinden Ballstedt, Ettersburg und Neumark durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt.
Das heißt, es werden für das Jahr 2022 keine neuen Grundsteu-
erbescheide verschickt. Zahlungstermine, Zahlungsbeiträge und 
Bankverbindung entnehmen Sie bitte dem Ihnen bisher vorliegenden 
Grundsteuerbescheid.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem 
Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelf:
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Am Ettersberg, Berlstedt, Hauptstraße 23, 99439 Am Et-
tersberg Wiederspruch eingelegt werden. Die Erhebung mittels einfa-
cher E-Mail ist nicht möglich.

Neue Bescheide erhalten nur diejenigen Steuerpflichtigen, wo 
sich änderungen bei der veranlagung ergeben.

Bei Überweisung der Grundsteuer bitten wir unbedingt um Angabe 
des Kassenzeichens, damit eine eindeutige Zahlungszuordnung erfol-
gen kann.

Des Weiteres möchten wir noch einmal auf folgendes hinweisen:

• Bargeldzahlungen in der Kasse sind nur in Ausnahmefällen möglich.

• Das Abbucherverfahren kann genutzt werden, um zusätzliche Ge-
bühren bei Zahlungsrückständen zu vermeiden. Entsprechende 
Vordrucke erhalten Sie in der Finanzverwaltung der Gemeinde Am 
Ettersberg und auf unserer Internetseite www.am-ettersberg.de

Für Rückfragen zur Grundsteuer wenden Sie sich bitte während der 
Öffnungszeiten an die Mitarbeiter der Finanzverwaltung. (siehe Titel-
seite)

im Auftrag
gez. Carolin Bock
Leiterin der Finanzverwaltung & Kindertagesstätten
Gemeinde Am Ettersberg
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AmtlichEr tEil GEmEindE

(1) Beschluss

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg hat in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes für das Allgemeine Wohn-
gebiet „Windmühle" im OT Hottelstedt inklusive seiner 1. Änderung vom 
02.08.1997 gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen. 
Für den Planbereich ist der Planentwurf vom Juli 2021 maßgebend.

(2) Anlass der Planung:

Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird für die Ge-
meinde Am Ettersberg der Bedarf an Wohnbauflächen für das gesamte 
Gemeindegebiet neu betrachtet. Die städtebauliche Zielstellung der Ge-
meinde sieht vor, bedarfsorientierte Flächenneuausweisungen in zukünf-
tigen Entwicklungsschwerpunkten der Gemeinde zur Stärkung der dort 
vorhandenen, infrastrukturellen Angebote vorzunehmen. 
Des Weiteren wird der städtebaulichen Zielstellung – Vermeidung der Über-
formung der Ortslagen durch Neubaugebiete – entsprochen.

(3) Geltungsbereich des Plangebietes:

Der Aufhebungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstü-
cke der Flur 5 der Gemarkung Hottelstedt: 187/1-3, 195/1-3, 195/5-64, 
195/66-84. 195/86-88, 196

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 3,9 ha.

Für den räumlichen Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplans 
ist nachfolgender Lageplan maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kar-
tenausschnitt: 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Bekanntmachung der Gemeinde Am Ettersberg 

 
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Bebauungsplan „Windmühle“ – OT Hottelstedt 
 

 
(1) Beschluss 
Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg hat in öffentlicher Sitzung den Entwurf zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes für das Allgemeine Wohngebiet „Windmühle" im OT Hottelstedt inklusive seiner 1. 
Änderung vom 02.08.1997 gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen.  
Für den Planbereich ist der Planentwurf vom Juli 2021 maßgebend. 
 
(2) Anlass der Planung: 
Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird für die Gemeinde Am Ettersberg der 
Bedarf an Wohnbauflächen für das gesamte Gemeindegebiet neu betrachtet. Die städtebauliche Ziel-
stellung der Gemeinde sieht vor, bedarfsorientierte Flächenneuausweisungen in zukünftigen Entwick-
lungsschwerpunkten der Gemeinde zur Stärkung der dort vorhandenen, infrastrukturellen Angebote 
vorzunehmen.  
Des Weiteren wird der städtebaulichen Zielstellung – Vermeidung der Überformung der Ortslagen 
durch Neubaugebiete – entsprochen. 
 
(3) Geltungsbereich des Plangebietes: 
Der Aufhebungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke der Flur 5 der Gemarkung 
Hottelstedt: 187/1-3, 195/1-3, 195/5-64, 195/66-84. 195/86-88, 196 

 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 3,9 ha. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplans ist nachfolgender Lageplan 
maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:  
 

 
 

Geoproxy Thüringen (Zugriff: 09.08.2021) Übersichtsplan – Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
(unmaßstäbliche Darstellung) 

Ortslage  
Hottelstedt 

Lage des Plangebietes 

L 2139 

Geoproxy Thüringen (Zugriff: 09.08.2021) Übersichtsplan –
Geltungsbereich des Bebauungsplanes (unmaßstäbliche Darstellung)

(4) Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes „Windmühle“ inklusive 
seiner 1. Änderung vom 02.08.1997, bestehend aus der Planzeichnung und 
der Begründung, Stand Juli 2021, in dem Zeitraum 

vom 10.01.2022 bis einschließlich 11.02.2022

in der Gemeinde Am Ettersberg. in 99439 Am Ettersberg / OT Berlstedt, 
Hauptstraße 23 im Bauamt während der Dienststunden

Montags                 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00Uhr
Dienstags              09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwochs               09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstags          09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag                    08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Gemeinde Am Ettersberg

Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Bebauungsplan „Windmühle“ – OT Hottelstedt

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Website der Gemeinde Am Etters-
berg abrufbar:
www.am-ettersberg.de/verwaltung/bekanntmachungen-bauleitplanungen

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zum 
Vorentwurf schriftlich, zur Niederschrift oder per mail vorgebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 ist eine Einsichtnahme des Vorentwurfs nur nach vorheriger, tele-
fonischer Anmeldung mit Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
036452/78514 bzw.  -78528 möglich.

(5) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:

Die betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden 
angeschrieben und erhalten innerhalb einer angemessenen Frist die Mög-
lichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme 
(§ 4 (2) BauGB). 

(6) Umweltprüfung

Das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans erfordert eine Umwelt-
prüfung i.S. des § 2 Abs.4 BauGB, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB in die 
Begründung zum Bebauungsplan zu integrieren und wird nun öffentlich mit 
ausgelegt.

(6) Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

- Umweltbericht

In den vorgenannten Unterlagen werden Informationen zu folgenden The-
menbereichen gegeben:

Gutachten / Fachbeiträge / 
planungen

Inhalte / Themen

- Umweltbericht Darstellung umweltrelevanter Ziele von 
Fachplanungen/ Fachgesetzen

Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter Mensch, Klima/Luft, Landschaft, 
Boden, Kultur-/sonstige Sachgüter, 
Wasser

Darstellung von Maßnahmen zum 
Ausgleich

Aussagen zum Monitoring

hinweis: Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungsergebnisses 
ist andernfalls nichtmöglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann die 
Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein.
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung des 
Bauleitplanverfahrens eingewilligt. Über die eingegangenen Stellungnah-
men wird in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates anonymisiert beraten 
und entschieden.

Berlstedt, den 20.12.2021
     Siegel
Thomas Heß
Bürgermeister       
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Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Stadtrates vom 08.09.2021

Beschluss-Nr. 208/19/2021:

Der Stadtrat Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die öffentliche 
Stadtratssitzung vom 08.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 11
Ja-Stimmen: 9, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 2

Beratung und Beschluss zur Abwicklung der ehemaligen Verwaltungs-
gemeinschaft Nordkreis Weimar

Beschluss-Nr. 209/19/2021:

Der Stadtrat Am Ettersberg beschließt, dem Abwicklungsvertrag inkl. An-
lage zur Abwicklung der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Nordkreis 
Weimar zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 11
Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss zu den Eintrittspreisen für das Freibad Ott-
mannshausen ab der badesaison 2022

Beschluss-Nr. 210/19/2021:

Der Stadtrat Am Ettersberg beschließt, folgende Eintrittsgelder für das Frei-
bad Ottmannshausen ab der Badesaison 2022:

1. Tageskarten:

Kinder vom 3. bis zum 14. Lebensjahr 2,50 Euro

Erwachsene 3,50 Euro

Ermäßigte:
• Schüler bis zum 18. Lebensjahr
• Behinderte, mit aktuellem Schwerbehindertenausweis
   - Gdb über 80
   - Merkzeichen aG
   - Merkzeichen H + Begleitperson
   - Merkzeichen Bl + Begleitperson
• Inhaber Familienpass (Lokales Bündnis für Familien
im Kreis Weimarer Land) je Person/je Kind/ je Erwachsener 
eine Ermäßigung von

3,00 Euro

3,00 Euro
Eintritt frei
Eintritt frei
Eintritt frei

1,00 Euro

2. Zehnerkarten

Kinder vom 3. bis zum 14. Lebensjahr 20,00 Euro

Erwachsene 30,00 Euro

Ermäßigte:
• Schüler bis zum 18. Lebensjahr
• Behinderte, mit aktuellem Schwerbehindertenausweis

25,00 Euro
25,00 Euro

3. Saisonkarten

Kinder vom 3. bis zum 14. Lebensjahr 50,00 Euro

Erwachsene 80,00 Euro

Ermäßigte:
• Schüler bis zum 18. Lebensjahr
• Behinderte, mit aktuellem Schwerbehindertenausweis 
über GdB 80

60,00 Euro
60,00 Euro

4. Feierabendtarif

Für Alle, 1,5 Stunden vor Schließung 2,00 Euro

Ausnahmeregelungen:

- Die Schüler*innen der Grund- und Regelschulen und die Kinder der Kin-
dergärten der Gemeinde Am Ettersberg zahlen in der Gruppe bzw. Sport-
unterricht 1,00 Euro, wenn die Lehrer die gesetzliche Aufsichtsflicht voll 
übernehmen und die Schüler das Bad auch wieder geschlossen mit dem 
Lehrer verlassen.

- Rettungsschwimmer des DLRG Berlstedt haben freien Eintritt zu den 
Trainingseinheiten bzw. wenn sie das Aufsichtspersonal bei der Aufsicht 
und bei anfallenden Arbeiten unterstützen.

- Weitere Sonderregelungen sind bei der Gemeinde Am Ettersberg zu be-
antragen.

Eine unberechtigte Nutzung des Bades (ohne Nachweis der Zahlung des 
Eintrittpreises) wird mit einem Ordnungsgeld von 50,00 Euro geahndet.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 11
Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Wind-
mühle“ im OT Hottelstedt der Gemeinde Am Ettersberg - Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss  

Beschluss-Nr. 211/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt:

1. Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg hat in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes für das Allgemeine Wohn-
gebiet „Windmühle" im OT Hottelstedt inklusive seiner 1. Änderung vom 
02.08.1997 gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Für den Planbereich ist der Planentwurf vom Juli 
2021 maßgebend. 

2. Der Entwurf der Aufhebung - bestehend aus der Planzeichnung sowie 
dem Entwurf der Begründung - ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer 
von 30 Tagen öffentlich auszulegen und zusätzlich im Internet einzustel-
len und zugänglich zu machen. 

3. Ort und Dauer der Auslegung/Veröffentlichung sind eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass Anregun-
gen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Verspä-
tet abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Aufhebung des Bebauungsplanes gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind von der öffentlichen Auslegung/Internetveröf-
fentlichung in Kenntnis zu setzen und parallel zur Auslegung nach § 4 
Abs. 2 BauGB zu beteiligen. Der Öffentlichkeit wird die Möglichkeit der 
Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke durch Offenlage 
der Planunterlagen im Rahmen der öffentlichen  Auslegung/Internetver-
öffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB gegeben.

5. Das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes erfordert eine Um-
weltprüfung i.S. des § 2 Abs. 4 BauGB, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a 
BauGB in die Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplanes zu in-
tegrieren und wird öffentlich mit ausgelegt.

6. Die aktuellen Flurstücksnummern und Flurstücksgrenzen des Aufhe-
bungsbereiches sind in der Planzeichnung dargestellt und nachfolgend 
aufgelistet:  Flur 5 der Gemarkung Hottelstedt: Flurstücke 187/1-3, 
195/1-3, 195/5-64, 195/66-84, 195/86-88, 196.

begründung:

Planungsanlass

Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird für die Ge-
meinde Am Ettersberg der Bedarf an Wohnbauflächen für das gesamte 
Gemeindegebiet neu betrachtet. Die städtebauliche Zielstellung der Ge-
meinde sieht vor, bedarfsorientierte Flächenneuausweisungen in zukünf-

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Am Ettersberg vom 15.12.2022
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tigen Entwicklungsschwerpunkten der Gemeinde zur Stärkung der dort 
vorhandenen, infrastrukturellen Angebote vorzunehmen. 
Des Weiteren wird der städtebaulichen Zielstellung – Vermeidung der Über-
formung der Ortslagen durch Neubaugebiete – entsprochen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 13
Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 2

beratung und beschluss zur vorbereitung eines neuen Konzessions-
vertrages zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung 
und den Betrieb von Leitungen für die allgemeine Gasversorgung im 
Gemeindegebiet (Gemarkung Kleinobringen)  

Beschluss-Nr. 212/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, dass der Bürger-
meister ermächtigt und beauftragt wird, einen neuen Konzessionsvertrag 
zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege in der Gemarkung Kleinobrin-
gen für die allgemeine Versorgung mit Gas, im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vorzubereiten.  

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 13
Ja-Stimmen: 13, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

beratung und beschluss zur vergabe der bauleistungen renovierung 
saal buttelstedt

Los 1 - Abbrucharbeiten

Beschluss-Nr. 213.1/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter, Firma UTL GmbH aus Grammetal zu vergeben. 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 7.622,46 € ab-
zuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 13
Ja-Stimmen: 13, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 2 - Trockenbau

Beschluss-Nr. 213.2/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter, Innenausbau Udo Roterberg aus Buttstädt, OT 
Großbrembach zu vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den 
Auftrag i. H. v. 14.699,72 € abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 3 - Malerarbeiten

Beschluss-Nr. 213.3/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter, Firma Erdbau und Dienstleistungen Neugebaur 
aus Am Ettersberg zu vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, 
den Auftrag i. H. v. 24.281,70 € abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 4 -Sanitäre Einrichtung

Beschluss-Nr. 213.4/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an 
den wirtschaftlichsten Bieter M. Sendler - Haustechnik GbR aus Witterda 
zu vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 
3.641,40 € abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 5 - Bodenbelag Parkett

Beschluss-Nr. 213.5/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag
an den wirtschaftlichsten Bieter Fußbodenservice Schmaltz GmbH aus Am 
Ettersberg zu vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auf-
trag i. H. v. 17.544,44 € abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen:0 , Enthaltungen: 0

Los 6 - Bodenbelag Fliesen

Beschluss-Nr. 213.6/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter Fliesenlegermeister Kirchner aus Buttstädt zu ver-
geben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 2.251,23 € ab-
zuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 7 - Tischlerarbeiten

Beschluss-Nr. 213.7/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter Bau-& Möbeltischlerei Senftleben aus Weimar 
zu vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 
9.082,68  € abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Los 8 - Elektroarbeiten

Beschluss-Nr. 213.8/19/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Bieter Elektro Dünkel aus Am Ettersberg zu vergeben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 16.671,04 € 
abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1

gez. Thomas Heß
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des

Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- 
und umweltangelegenheiten des stadtrates

Am ettersberg vom 07.12.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltan-
gelegenheiten vom 19.10.2021

Beschluss - Nr. 137/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und 
Umweltangelegenheiten vom 19.10.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1
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Beratungen und Beschlüsse zu Bauanträgen

Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des B-Planes „Hinter den Scheu-
nen“ Buttelstedt für die Errichtung eines Carports auf dem Grundstück Hin-
ter den Scheunen 2 in Buttelstedt

Beschluss - Nr. 138.1/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, der Über-
schreitung des Baufeldes für die Errichtung eines Carports auf dem Grund-
stück Hinter den Scheunen 2 in Buttelstedt (B-Plan „Hinter den Scheunen") 
zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag auf Neubau Einfamilienhaus mit Nebenanlagen, Kölledaerstraße 26, 
Flurst. 346/1, Flur 2 der Gemarkung Buttelstedt

Beschluss - Nr. 138.2/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau,-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, das ge-
meindliche Einvernehmen für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Nebenanlage, Kölledaerstraße 26, Flurst.346/1, Flur 2 der Gemarkung But-
telstedt zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag auf Umbau einer Scheune in ein Einfamilienhaus auf dem Flurstück 
2/7, Flur 1, Gemarkung Großobringen

Beschluss - Nr. 138.3/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, das ge-
meindliche Einvernehmen für den Umbau (Nutzungsartenänderung) einer 
Scheune in ein Einfamilienhaus auf dem Flurstück 2/7, Flur 1, Gemarkung 
Großobringen zu erteilen. Der Antragsteller hat alle Kosten zur notwendigen 
Erschließung zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag auf Erweiterung der Milchviehanlage Berlstedt durch Neubau einer 
Siloanlage, einer Lagerfläche für Siloschlauch und Trinkwasserbehälter auf 
dem Betriebsgelände der MVA im Gewerbegebiet „Am Elbach“ in Berlstedt 
(1. Änderung der Baugenehmigung 51/2019)

Beschluss-Nr. 138.4/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, das ge-
meindliche Einvernehmen für die Erweiterung der Milchviehanlage Berls-
tedt durch Neubau einer Siloanlage, einer Lagerfläche für Siloschlauch und 
Trinkwasserbehälter auf dem Betriebsgelände der MVA im Gewerbegebiet 
„Am Elbach“ in Berlstedt (1. Änderung der Baugenehmigung 51/2019) zu 
erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag auf das gemeindliche Einvernehmen zur Umbau-Baumaßnahme ei-
ner Garage zur Lackierwerkstatt mit Schaffung von drei Parkplätzen an der 
Kirchgasse 16 in Sachsenhausen

Beschluss-Nr. 138.5/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, das ge-
meindliche Einvernehmen für den Umbau der Gararge zur Lackierwerkstatt 
mit Schaffung von drei Parkplätzen an der Kirchgasse 16 in Sachsenhau-
sen zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Schinder-

berg 22 in Heichelheim

Beschluss-Nr. 138.6/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt, vorbehaltlich 
der Zustimmung des Ortschaftsrates Heichelheim, das gemeindliche Ein-
vernehmen für den Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück 
Schinderberg 22 in Heichelheim.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Antrag der Gemeinde Am Ettersberg auf Zurückstellung der Bauvoranfrage 
zur Errichtung von 100 WE im B-Plangebiet „Windmühle“ in Hottelstedt. 
gemäß § 15 BauGB

Beschluss-Nr. 138.7/19/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg beschließt auf der 
Grundlage des § 15 BauGB Abs.1., einen Antrag auf Zurückstellung des 
Baugesuchs der Immobilia Franconia GmbH zur Errichtung von ca. 100 
WE im Geltungsbereich des B-Planes bei der zuständigen Genehmigungs-
behörde, Landratsamt Weimarer Land, Unteren Bauaufsichtsbehörde in 
Apolda zu stellen.

Dem Antrag sind   

- Begründung des Zurückstellungsantrages und Frist der Zurückstellung 
bis 1 Jahr,

- Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplans WA „Wind-
mühle“  mit 1. Änderung der OS Hottelstedt mit Begründung und die

- Öffentliche Bekanntmachung des o.g. Beschlusses im Amtsblatt der Ge-
meinde beizufügen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

gez. Dr. Thomas Basche 
Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung

des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-,
vergabe- und umweltangelegenheiten

des stadtrates Am ettersberg
vom 19.10.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentli-
che Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und 
Umweltangelegenheiten vom 21.09.2021

Beschluss - Nr. 135/18/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die 
nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Ver-
gabe- und Umweltangelegenheiten vom 21.09.2021. Gemäß § 40 Abs. 2 
ThürKO sind die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Empfehlung zum Antrag auf Erwerb des Flurstückes 
359, Flur 4, Gemarkung Schwerstedt (Nähe Stausee)

Az-Nr. 136/18/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg empfiehlt dem Stadtrat 
der Gemeinde Am Ettersberg, dem Antrag auf Erwerb des Flurstück 359, 
Flur 4, Gemarkung Schwerstedt (Nähe Stausee) nicht zu zustimmen.
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AmtlichEr tEil GEmEindE

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung

des Ausschusses für Kultur und Soziales des 
stadtrates Am ettersberg vom 16.11.2021

Wahl des stellvertretenden vorsitzenden gem. § 27 Abs. 4 ThürKo

Frau Oertel bewirbt sich um den stellv. Vorsitzenden im Ausschuss für 
Kultur und Soziales. Als Wahlkommission werden Frau Klemin und Herr 
Schorcht bestimmt. Die Wahl wird geheim durchgeführt. Alle 5 anwesen-
den Mitglieder gaben ihre Stimme ab und die Entscheidung fiel einstimmig 
auf Frau Oertel. Diese wird von Herrn Kirschner gefragt, ob sie die Wahl 
annimmt und dem stimmt sie zu.

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung  des Ausschusses für Kultur und Soziales vom 14.09.2021

Beschluss – Nr.: 14/08/2021:

Der Ausschuss für Kultur und Soziales des Stadtrates Am Ettersberg ge-
nehmigt die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Kultur und Soziales vom 14.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 6; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 3, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 2

Beratung und Beschluss zum Antrag auf finanzielle Unterstützung des 
Kirmesverein Großobringen e.V.

Beschluss – Nr.: 15/08/2021:

Der Ausschuss für Kultur und Soziales der Gemeinde Am Ettersberg be-
schließt, dem in Großobringen ansässigen Kirmesverein Großobringen e. 
V. eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 1.000,- € zu erteilen, um eine 
Beschaffung zur Ausstattung der neuen Mitglieder zu ermöglichen. Nach 
Abschluss der Beschaffung ist der Verwaltung die Rechnung vorzuweisen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 6; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

gez. Fabian Kirschner
Vorsitzender

AmtlichEr tEil OrtschAftEn

BErlstEdt
Ot hottelstedt / Ot Ottmannshausen / Ot stedten a. E.

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

berlstedt vom 24.11.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates vom 06.10.2021

Beschluss-Nr. 81/19/2021 

Der Ortschaftsrat Berlstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrates vom 09.09.2021

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 4, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1

Empfehlungen an die Gemeinde Am Ettersberg
zu Bauanträgen

Antrag auf Erweiterung der Milchviehanlage Berlstedt durch Neubau 
einer Siloanlage, einer Lagerfläche für Siloschlauch und Trinkwasser-
behälter auf dem Betriebsgelände der MVA im Gewerbegebiet „Am El-
bach“ in Berlstedt (1. Änderung der Baugenehmigung 51/2019).

Empfehlung-Nr. 82.1/19/2021:

Der Ortschaftsrat Berlstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg, das gemeindliche Einvernehmen für die Erweiterung der 
Milchviehanlage Berlstedt durch Neubau einer Siloanlage, einer Lagerflä-
che für Siloschlauch und Trinkwasserbehälter auf dem Betriebsgelände der 
MVA im Gewerbegebiet „Am Elbach“ in Berlstedt (1. Änderung der Bauge-
nehmigung 51/2019) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der nicht öffentlichen Sitzung des Ortschafts-

rates berlstedt vom 24.11.2021

Beratung und Empfehlung zum Antrag auf Erwerb einer Teilfläche aus 
dem Flurstück 80/1 der Gemarkung Hottelstedt

Beschluss-Nr. 83/19/2021

Der Ortschaftsrat Berlstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg eine Teilfläche aus dem Flurstück 80/1 der Gemarkung Hot-
telstedt zu dem derzeit gültigen Bodenrichtwert zu verkaufen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 4, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 0

gez. Bernd Hegner
Ortschaftsbürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

gez. Dr. Thomas Basche
Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung 

des Ortschaftsrates Buttelstedt
vom 22.09.2021

Antrag auf Erwerb der Flurstücke 285/5 und 285/6, Flur 2, Gemarkung 
buttelstedt

Beschluss-Nr. 49/13/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg dem Antrag auf Erwerb der Flurstücke 285/5 und 285/6, Flur 
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AmtlichEr tEil OrtschAftEn

ButtElstEdt
Ot daasdorf / Ot nermsdorf / Ot weiden

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

Buttelstedt vom 22.09.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils 
der Ortschaftsratssitzung vom 22.04.2021

Beschluss-Nr. 46/13/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates Buttelstedt vom 22.04.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils 
der Ortschaftsratssitzung vom 01.09.2021

Beschluss-Nr. 47/13/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates Buttelstedt vom 01.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 5; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 1

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

buttelstedt vom 02.12.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils 
der Ortschaftsratssitzung vom 22.09.2021

Beschluss-Nr. 50/14/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates Buttelstedt vom 22.09.2021.

GrOssOBrinGEn

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

Großobringen vom 29.11.2021

Verpflichtung eines Ortschaftsrat-Mitgliedes

Der Ortschaftsbürgermeister verpflichtet Herrn Matthias Henke als Nachrü-
cker für den Ortschaftsrat Großobringen. 

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates Großobringen vom 01.09.2021

Beschluss-Nr. 31/11/2021:

Der Ortschaftsrat Großobringen genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 01.09.2021 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 7, davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0 , Enthaltungen: 1 

Wahl des stellvertretenden Ortschaftsbürgermeisters

Herrn Gerd Lungwitz wird einstimmig (6 Stimmen) zum stellvertretenden 
Ortschaftsbürgermeister gewählt und nimmt auf Nachfrage die Wahl an.

Empfehlung zu Bauanträgen

Antrag auf Umbau einer Scheune in ein Einfamilienhaus auf dem Flur-
stück 2/7, Flur 1, Gemarkung Großobringen

Empfehlung-Nr. 32.1/11/2021:

Der Ortschaftsrat Großobringen empfiehlt dem Ausschuss für Grund-
stücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der 
Gemeinde Am Ettersberg das gemeindliche Einvernehmen für den Umbau 
(Nutzungsartenänderung) einer Scheune in ein Einfamilienhaus auf dem 
Flurstück 2/7, Flur 1, Gemarkung Großobringen zu erteilen. Der Antragstel-
ler hat alle Kosten zur notwendigen Erschließung zu übernehmen.

2, Gemarkung Buttelstedt zum geminderten Kaufpreis nicht zu zustimmen.
Dem Verkauf zum Bodenrichtwert von 45 €/m2 steht nichts entgegen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

gez. Tobias Volland
Ortschaftsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der nicht öffentlichen Sitzung des Ortschafts-

rates Buttelstedt vom 22.09.2021
 
Antrag auf Erwerb der Flurstücke 285/5 und 285/6, Flur 2, Gemarkung 
buttelstedt

Beschluss-Nr. 49/13/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg dem Antrag auf Erwerb der Flurstücke 285/5 und 285/6, Flur 
2, Gemarkung Buttelstedt zum geminderten Kaufpreis nicht zu zustimmen.
Dem Verkauf zum Bodenrichtwert von 45 €/m2 steht nichts entgegen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

gez. Tobias Volland
Ortschaftsbürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 5; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 2

Empfehlung zu Bauanträgen

Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des B-Planes „Hinter den 
Scheunen“ Buttelstedt für die Errichtung eines Carports auf dem 
Grundstück Hinter den Scheunen 2 in Buttelstedt

Empfehlung AZ-Nr. 51.1/14/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe-, und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg, der Überschreitung des Baufeldes für die Errichtung eines 
Carports auf dem Grundstück Hinter den Scheuen 2 in Buttelstedt (B-Plan 
„Hinter den Scheunen“) zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

Antrag auf Neubau Einfamilienhaus mit Nebenanlagen, Kölledaerstra-
ße 26, Flurst. 346/, Flur 2 der Gemarkung Buttelstedt

Empfehlung AZ-Nr. 51.2/14/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt empfiehlt dem Ausschuss für Grundstücks-, 
Bau-, Vergabe-, und Umweltangelegenheiten des Stadtrates der Gemeinde 
Am Ettersberg, das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Nebenanlage, Kölledaerstraße 26, Flurst. 346/1, Flur 
2 der Gemarkung Buttelstedt zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 9; davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

gez. Tobias Volland
Ortschaftsbürgermeister
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AmtlichEr tEil OrtschAftEn

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 7, davon anwesend: 6 
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1  

beratung und beschluss zum gestaltungsvorschlag Wohngebiet 
„Kleinobringer Straße“

Empfehlung-Nr. 33/11/2021:

Der Ortschaftsrat Großobringen stimmt dem Gestaltungsvorschlag des Be-
bauungsplanes mit den Anmerkungen:

- Der Bauträger hat dafür Sorge zu tragen, dass zehn zusätzliche Parkplät-
ze geschaffen werden.

- Die Durchfahrtsstraße des Wohngebiets erfolgt als Ausfahrtsstraße für die 
Abgabe des Grünschnittes. Hierdurch kommt es zu einem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen und Parkplatzmangel. 

- Am südlichen Rand des Wohngebietes ist entlang der Kleinobringer Stra-
ße ein Fußweg einzuplanen. Des Weiteren müssen Beleuchtungsmög-
lichkeiten entlang des Fußweges geschaffen werden. 

- Verkehrsrechtlich soll die Aufstellung eines Hinweisschildes „Achtung 
Fußgänger“ in der Kleinobringer Straße vorhanden sein.

für das Wohngebiet „Kleinobringer Straße“ der Gemeinde am Ettersberg, 
im OT Großobringen zu.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 7, davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6 , Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen:  0

Beratung und Beschluss zur Verwendung der Verfügungsmittel 
2021 des Ortschaftsbürgermeisters Großobringen 

Empfehlung-Nr. 34/11/2021:

Die Verfügungsmittel sind folgendermaßen aufzuteilen:
Zweckgebundene Übertragung der Verfügungsmittel in das Haushalts-
jahr 2022 zur Beschaffung/Aufstellung eines Spielgerätes am Spielplatz in 
Großobringen 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 7, davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0  

gez. Thomas Heß
Ortschaftsbürgermeister

krAuthEim

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

Krautheim vom 24.11.2021

Vereidigung des Ortschaftsbürgermeisters gem. § 28 Abs. 5 ThürKO

Herr Christian Meier legt vor Herrn Marko Künzer als ältestes Mitglied des 
Ortschaftsrates den Diensteid ab.

Verpflichtung des Mitgliedes des Ortschaftsrates Krautheim

Herr Christian Meier verpflichtet Frau Dorit Teichmann, als neues Mitglied 
des Ortschaftsrates, auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils 
der Ortschaftsratssitzung vom 14.09.2021

Beschluss-Nr. 21/09/2021

Der Ortschaftsrat Buttelstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates Buttelstedt vom 14.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 5; davon anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 0

Wahl des stellv. Ortschaftsbürgermeisters

Herr Marko Künzer wird einstimmig (5 Stimmen) zum stellvertretenden Ort-
schaftsbürgermeister gewählt und nimmt auf Nachfrage die Wahl an.

gez. Christian Meier
Ortschaftsbürgermeister

VippAchEdElhAusEn

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

Vippachedelhausen vom 29.11.2021

Vereidigung des Ortschaftsbürgermeisters gem. § 28 Abs. 5 ThürKO

Herr Rolf Reißner nimmt dem gewählten Ortschaftsbürgermeister Herrn 
Jan Herzog den Diensteid gemäß § 28 Abs. 5 ThürKO ab.

Verpflichtung des Mitgliedes des Ortschaftsrates Vippachedelhausen

Der Ortschaftsbürgermeister Herr Herzog verpflichtet Frau Smuda von 
Trzebiatowski auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten durch Hand-
schlag.

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates vom 06.09.2021

Beschluss-Nr. 27/09/2021:

Der Ortschaftsrat Vippachedelhausen genehmigt die Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 06.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen:   0, Enthaltungen:  0

Wahl des stellvertretenden Ortschaftsbürgermeisters

Herr Karsten Eisenmenger wird einstimmig (7 Stimmen) zum stellvertreten-
den Ortschaftsbürgermeister gewählt und nimmt auf Nachfrage die Wahl an.

gez. Jan Herzog
Ortschaftsbürgermeister

wOhlsBOrn

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

Wohlsborn vom 29.11.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates vom 16.09.2021 

Beschluss-Nr. 54/14/2021

Der Ortschaftsrat Wohlsborn genehmigt die Niederschrift über die öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates vom 16.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der OR: 5, davon anwesend: 4
Ja-Stimmen: 4, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Termine Ortschaftsratsitzung 2022:

24.02.2022 19:00 Uhr
28.04.2022  19:30 Uhr
16.06.2022 19:30 Uhr
18.08.2022 19:30 Uhr
13.10.2022 19:30 Uhr
01.12.2022 19:00 Uhr 

gez. Peter Thomas
Ortschaftsbürgermeister
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GEmEindE EttErsBurG

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung 

des gemeinderates ettersburg
vom 09.11.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates vom 14.09.2021

Beschluss Nr. 100/17/2021:

Der Gemeinderat Ettersburg genehmigt die Niederschrift über die nicht öf-
fentliche Sitzung des Gemeinderates vom 14.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gemeinderäte: 9, davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

beratung und beschluss über die stundung der gewerbesteuer-
vorauszahlung 2021

Beschluss Nr. 101/17/2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ettersburg beschließt die Stundung der 
Gewerbesteuervorauszahlung 2021. Bei Ausbleiben der Zahlung wird die 
Steuerschuld in voller Höhe einschließlich Zinsen sofort fällig.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gemeinderäte: 9, davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Öffentliche Bekanntmachung
der Aufhebungssatzung zur Satzung der
gemeinde ettersburg über die erhebung

einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrs-
anlagen (Straßenausbaubeitragssatzung)

vom 01.03.1999

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. 
S. 115) i. V. m. den §§ 1, 2, 7 und 21b Abs. 2 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) 
erlässt die Gemeinde Ettersburg folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Ver-
kehrsanlagen der Gemeinde Ettersburg vom 01.03.1999, bekanntgemacht 
im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaften Berlstedt und Buttelstedt, 
Ausgabe 3/1999 wird rückwirkend zum 1.Januar 2019 aufgehoben. 

§ 2

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Ettersburg, den 07.12.2021

gez.    
Jens Enderlein
Bürgermeister 

• Rechtsaufsichtlich angezeigt mit Schreiben vom 24.11.2021.

• Die Kommunalaufsicht des Kreises Weimarer Land hat mit Schreiben 
vom 01.12.2021 der Veröffentlichung der Satzung zugestimmt.

• Bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg „Etters-
berg-Journal“, 1. Ausgabe vom 03.01.2021.

stAdt nEumArk

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung der 

Stadt Neumark vom 15.11.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Stadtrates Neumark vom 27.09.2021

Beschluss Nr. 71/12/2021:

Der Stadtrat Neumark genehmigt die Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 27.09.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss zur Geschäftsordnung der Stadt Neumark

Beschluss Nr. 72/12/2021:

Der Stadtrat Neumark beschließt die Geschäftsordnung für den Stadtrat 
Neumark vom 15.11.2021. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss zur Aufhebungssatzung zur Satzung der 
Stadt Neumark über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche 
Verkehrsanlagen (Straßen-ausbaubeitragssatzung)

Beschluss Nr. 74/12/2021:

Der Stadtrat Neumark beschließt, die Aufhebungssatzung zur Satzung der 
Stadt Neumark über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Ver-
kehrsanlagen (Straßenausbaubeitragssatzung). Die Satzung ist Bestandteil 
des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend:  5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss über die Renovierung der Küche – Lieferung 
und Einbau Küche - in der Kita „Zwergenland“ in Neumark

Beschluss Nr. 75/12/2021:

Der Stadtrat Neumark erteilt den Auftrag für die Lieferung und den Einbau 
der Küche für die Sanierung der Küche in der Kita „Zwergenland“ dem 
Bieter Küchentenne Buttelstedt, Am Ettersberg. Die Bürgermeisterin wird 
bevollmächtigt, den Auftrag in Höhe von 6.500,00 € zu unter-schreiben.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 4, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 0

AmtlichEr tEil dEr sElBständiGEn GEmEindEn

beratung und beschluss zur Anpassung der pachtpreise

Beschluss Nr. 102/17/2021:

Der Gemeinderat beschließt, die Anpassung der Pachtpreise ab 01.01.2022.

• Anpassungen der Pachten von Grün- und Ackerland lt. Pachtregister

• Anpassung der Pachten von freien Gärten und Kleingartenvereinen auf 
0,50 € bis 0,60 € pro qm für freies Gartenland und 8 Cent/qm für KGV lt. 
Kreisverband

• Einzelfallbetrachtung jedoch immer notwendig

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gemeinderäte: 9, davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

gez. Jens Enderlein
Bürgermeister
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Beratung und Beschluss zur Gehwegsanierung – Gehweg vor Garagen 
in Neumark 

Beschluss Nr. 76/12/2021:

Der Stadtrat Neumark erteilt den Auftrag dem wirtschaftlichsten Bieter, Fir-
ma Garten- und Landschaftsbau Steinicke aus Kölleda. Die Bürgermeis-
terin wird bevollmächtigt, den Auftrag in Höhe von 5.312,26 € zu unter-
schreiben.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss über die Sanierung Sanitärbereich – Fliesen-
arbeiten- in der Feuerwehr in Neumark

Beschluss Nr. 77/12/2021:

Der Stadtrat Neumark erteilt den Auftrag für die Sanierung Sanitärbereich 
– Fliesenarbeiten- in der Feuerwehr in Neumark, dem Bieter Fliesenleger-
meister Dirk Seidmann aus Willerstedt. Die Bürgermeisterin wird bevoll-
mächtigt, den Auftrag in Höhe von 3.350,00 € zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Beratung und Beschluss zur Abwicklung der ehemaligen Verwaltungs-
gemeinschaft Nordkreis Weimar

Beschluss Nr. 78/12/2021:

Der Stadtrat der Stadt Neumark stimmt dem Abwicklungsvertrag inkl. An-
lage zur Ab-wicklung der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Nordkreis 
Weimar zu und erteilt der Bürgermeisterin die Vollmacht zur Unterzeich-
nung des Vertrages.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend:  5,
Ja-Stimmen: 3, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 2

Öffentliche Bekanntmachung
der Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung

der Stadt Neumark vom 15.11.2021

Beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentli-
che Sitzung des Stadtrates Neumark vom 27.09.2021

Beschluss Nr. 79/12/2021:

Der Stadtrat Neumark genehmigt die Niederschrift über die nicht öffentli-
che Sitzung vom 27.09.2021. Gemäß § 40 Abs. 2 ThürKO sind die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

gez. Anke Necke
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
der Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt 

Neumark über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für öffentliche Verkehrsanlagen

(Straßenausbaubeitragssatzung)
vom 10.01.2003

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. 
S. 115) i. V. m. den §§ 1, 2, 7 und 21b Abs. 2 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) 
erlässt die Stadt Neumark folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrs-
anlagen der Stadt Neumark vom 10.01.2003, bekanntgemacht im Amts-
blatt der Verwaltungsgemeinschaften Berlstedt und Buttelstedt, Ausgabe 
Januar 2003, einschließlich der 1. Änderungssatzung vom 01.08.2014, be-
kanntgemacht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaften Berlstedt und 
Buttelstedt, Ausgabe August 2014 wird rückwirkend zum 1.Januar 2019 
aufgehoben. 

§ 2

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Neumark, den 07.12.2021

gez.    
Anke Necke
Bürgermeisterin 

• Rechtsaufsichtlich angezeigt mit Schreiben vom 17.11.2021.

• Die Kommunalaufsicht des Kreises Weimarer Land hat mit Schreiben 
vom 23.11.2021 der Veröffentlichung der Satzung zugestimmt.

• Bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg „Etters-
berg-Journal“, 1. Ausgabe vom 03.01.2021.



- 22 - Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg 4. Jahrgang  ·  1. Ausgabe  ·  3. Januar 2022

nichtAmtlichEr tEil GEmEindE

Schornsteinfeger Abschied
Hiermit möchte ich mich als Schornsteinfegermeis-
ter nach nun mehr als 40 Jahren bei meiner lieb-
gewonnenen Kundschaft für die hervorragende 
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Ver-
trauen recht herzlich bedanken und wünsche für die 
weitere Zeit alles Gute und viel Gesundheit.

Schornsteinfeger ade 
Euer Andreas Wünscher

FuNDBüRO

Anfragen zu verloren gegangenen und gefundenen Sachen
richten Sie bitte an:

Tel.: 03 64 52 785-13

e-mail: t.schorcht@am-ettersberg.de 

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen namentlich und
nicht namentlich genannten Jubilaren

im diesem Monat recht herzlich zu
ihrem Ehrentag!

vippachedelhausen
07.01.2022 • Herr Klaus-Dieter Klemin • zum 70. Geburtstag

08.01.2022 • Frau Ingrid Klemin • zum 70. Geburtstag

berlstedt
22.01.2022 • Frau Sonja Andrä • zum 75. Geburtstag

buttelstedt
29.01.22 • Herr Heinz Meißner • zum 80. Geburtstag

Krautheim
31.01.22 • Frau Maritta Bock • zum 70. Geburtstag

der mobile geldautomat
der Sparkasse Mittelthüringen
kommt nach:

Ortschaft/Ortsteil datum uhrzeit

Berlstedt, Hauptstraße
05.01. 10:45

19.01. 09:45

OT Hottelstedt, Im Dorfe
05.01. 10:30

19.01. 09:00 

Großobringen, Am Plan, Unterdorf
06.01. 12:30

20.01. 12:45

Ramsla, Bei der Linde
06.01. 14:00

20.01. 13:30

Sachsenhausen, Pfarrgasse, Kastanien 20.01. 12:00

Schwerstedt, An der Pfütze
05.01. 11:30

19.01. 10:30

Vippachedelhausen, Alexanderplatz 05.01. 13:00

Wohlsborn, Herrengasse, Bushaltestelle 06.01. 11:45

Vorbehaltlich der Entwicklung zur Eindämmung der Ausbreitung
des coronavirus sArs-cov-2.

hINWeIs: Heichelheim wird ab Januar 2022 nicht mehr angefahren!

sehr geehrte bürgerinnen und bürger,

über die App „Telegram“ im Google Play Store bzw. Apple App Store 
haben Sie nun eine Möglichkeit, brandaktuelle Neuigkeiten und In-
formationen in der Gemeinde Am Ettersberg auf Ihr Smartphone zu 
erhalten. 

Ich freue mich sehr nun auch einen Informationskanal für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner unserer Landgemeinde anbieten zu können.

Einfach die App runterladen, 
anmelden, über den Browser 
„https://t.me/amettersberg“ 
eingeben, „beitreten“ anwählen 
und los geht’s; ich freue mich 
über viele Abonnenten!

Ihr Bürgermeister
Thomas Heß
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servIce
der deutschen rentenversicherung

vor ort in der gemeinde Am ettersberg

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Die nächsten Beratungstermine im Bereich
der Gemeinde Am Ettersberg finden statt:

im hause der verwaltung in berlstedt: 
dienstag, 18.01.2022, von 16:00 bis 18:00 uhr

im der Alten Schule am Markt in Buttelstedt:  
dienstag, 04.01.2022, von 16:00 bis 18:00 uhr

Terminvereinbarung

unter 03644-8779952 (Mo.-Do. 19:30 bis 20:15 Uhr) oder 

E-Mail: drv-am-ettersberg@online.de

Pandemiebedingt steht der Bücherbus seit dem 02.12.2021. Wann er die 
Ortschaften wieder anfahren darf ist noch nicht bekannt. Aktuelle Informa-
tionen können Sie der Homepage der Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek 
Apolda/Weimarer Land entnehmen.

https://bibliothek.apolda.info/Unsere-Angebote/Bücherbus  

AOK-PLUS -Versichertenälteste verstehen sich als Interessenver-
treter der Versicherten. Sie sind Lotsen in allen Angelegenheiten der 
Kranken- und Pflegeversicherung.

Für AOK PLUS-Versicherte nehmen sie Anträge entgegen und leiten 
diese an die nächste Filiale weiter. Sie sind immer auf dem aktuellen 
Stand, informieren über Kassenleistungen, unterstützen beim Ausfül-
len von Anträgen und kennen die wichtigsten Neuigkeiten der Ge-
sundheits- und Sozialpolitik.

Versichertenälteste vermitteln die richtigen Ansprechpartner und ha-
ben Kontakt zu Pflegeberatern, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäu-
sern, Selbsthilfegruppen und Rehakliniken.

Terminvereinbarung unter Telefonnummer 036452 70956
oder e-mail: bernd.unbescheid@gmx.de.

Versichertenälteste –
unterstützung in der
Nachbarschaft

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Blinden und 
Sehbehindertenverbandes Thüringens e.V. berät Menschen mit Behinde-
rungen und deren Angehörige in allen Lebensbereichen und bietet jetzt 
auch eine Onlineberatung und Unterstützung bei der Terminfindung für die 
Corona Schutzimpfung an

Weimar
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen, ihre 
Angehörigen sowie alle Interessierten können sich mit allen Fragen rund um 
Teilhabe und Rehabilitation an uns wenden. Es geht uns darum, Barrieren abzu-
bauen und Beratung auf Augenhöhe zu ermöglichen. 

Da unsere Beratungsstelle in Weimar zurzeit geschlossen ist und wir auch 
keine aufsuchende Beratung anbieten können, ist es jetzt möglich über un-
sere Internetseite: www.eutb-thueringen.de  eine Onlineberatung anzumel-
den und durchzuführen. 

Sie können uns einen Wunschtermin, bzw. bevorzugte Wochentage und Tages-
zeiten angeben. Zudem können Sie uns mitteilen, wie Sie mit uns und mit wem 
Sie kommunizieren möchten. Zur Auswahl stehen Sprachanrufe, Videoanrufe und 
/ oder textbasierte Chats. Bitte geben Sie auch eine gültige E-Mail-Adresse an.

•	 Sie	erhalten	von	uns	eine	Bestätigung	oder	ggf.	einen	anderen	Terminvor-
schlag per E-Mail. In dieser Mail erhalten Sie auch den Link für die Onlinebe-
ratung, sowie Angaben zum Datenschutz.

•	 Zum	vereinbarten	Termin	öffnen	Sie	einfach	den	von	uns	zugesandten	Link.	
Nun befinden Sie sich in einem „virtuellen Beratungsraum“ der EUTB® Thü-
ringen und die Beratung kann beginnen.

Unterstützung bei der Buchung von Impfterminen

Vielleicht haben Sie sich bereits die Finger wundgetippt oder haben keinen Com-
puter zu Hause – Einen Termin für die Impfung gegen COVID19 zu bekommen, 
erweist sich im Alltag als etwas schwierig. Deshalb bieten wir an, Sie bei der 
Terminfindung für einen Impftermin zu unterstützen.

Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme bevorzugt die E-Mail-Direktadresse, te-
lefonische Beratung erhalten Sie über unsere Mobilfunk Nummern EUTB Blin-
den- und Sehbehindertenverband Thüringen e. V. Gutenbergstraße 29a, 99423 
Weimar, Internet: www.eutb-thueringen.de

Sylvia Engel Andreas Böhme
Leitende Teilhabeberaterin Teilhabeberater
mobil: 0152 52422138 mobil: 01525 8773296
E-Mail: s.engel@bsvt.org E-Mail: a.boehme@bsvt.org

LANDRATSAMT WEIMARER LAND

sprechstunde gesundheitsamt/
sozialpsychiatrischer dienst 
Weimarer land

An jedem letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr, findet in 
der Gemeinde Am Ettersberg eine Sprechstunde des Sozialpsychia-
trischen Dienstes Weimarer Land statt. Für betroffene Bürger besteht 
jedoch die Möglichkeit, sich telefonisch mit dem Dienst in Verbindung 
zu setzen. Angesprochen sind Bürger, die selbst oder deren Ange-
hörige von seelischen Belastungen betroffen sind oder Hilfe bei der 
Bewältigung aktueller Probleme in Lebenskrisen suchen.

Landratsamt Weimarer Land
Sozialpsychiatrischer Dienst
Frau Schmidt 
Telefon: 03644/540593
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Standplätze der Container 
für Grün- und Astschnitt

für die Gemeinde Am Ettersberg

Berlstedt: Am Wahl 14 b
  (Containerdienst Pfaffe)
  Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
  Samstag: 10:00 – 12:00 Uhr

Großobringen: „Woljem-Gelände“,
  hinter dem Sportplatz

  Mittwoch: 16:00 – 18:00 Uhr
  Samstag: 09:00 – 12:00 Uhr

Liebe Mitbürger*innen,

wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr: Gesundheit, Glück, Aben-
teuer, Liebe, Zuversicht, Lachen und ganz viel Sonnenschein!

Unser Jahr startet mit einem kleinen Dämpfer. Unsere für den 
22.01.22 geplante Veranstaltung muss aufgrund der pandemischen 
Lage leider abgesagt werden.
Wir bemühen uns, einen neuen Termin zu finden.

Im Dezember mussten wir leider unsere Öffnungszeiten auf den 
Samstag reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung des Gemeindehauses 
als PCR-Testzentrum bedeutete eine zu große Ansteckungsgefahr. 
Diese Entscheidung hat uns sehr kurzfristig erreicht, sodass wir auch 
sehr spontan dienstags und mittwochs schließen mussten. Es tut uns 
sehr leid, wenn jemand vor verschlossener Tür stand!

Bitte beachten Sie immer unsere Internetseite (s.o.), da wir nur dort 
die Möglichkeit haben, kurzfristige Änderungen bekannt zu geben. 
Wir haben jetzt gemeinsam eine Lösungsmöglichkeit gefunden: der 
Eingang zum PCR-Test wird über die Garage erfolgen. Somit ist eine 
räumliche Trennung gewährleistet und die Bibliothek ist im Januar 
wieder zu den gewohnten Zeiten (an drei Wochentagen, s.o.) geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass für den Besuch von Bibliotheken in ganz 
Thüringen die 2G-Regel gilt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Bibliotheksteam

„Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr 
wollen zu können und weniger müssen 
zu müssen.“

- Hans Klein -

Bibliothek Am Ettersberg
Großobringen e.V.

 Weimarische Str. 48a • 99439 Gemeinde Am Ettersberg • OT Großobringen 
Öffnungszeiten Dienstag 17-19 Uhr & Mittwoch 16-19 Uhr & Samstag 9-12 Uhr
                        Email: bibliothek-grossobringen@freenet.de
                    Internet: www. bibliothek-grossobringen.de

Informationen zur Vorsorgevollmacht und zur 
gesetzlichen / rechtlichen betreuung
Mit der Vorsorgevollmacht können Sie vorsorglich einen Vertreter be-
vollmächtigen, der Ihre Angelegenheiten besorgen und für Sie ent-
scheiden kann, falls Sie infolge eines plötzlichen Unfalls, einer Krank-
heit oder eines allmählichen Nachlassens der geistigen Kräfte dazu 
nicht mehr oder nur noch teilweise in der Lage sind. Dabei können 
Sie im Einzelnen festlegen, auf welche Bereiche sich diese Vollmacht 
erstrecken soll.

Damit wird eine gerichtliche Bestellung Ihrer Vertrauensperson als 
Betreuer nicht erforderlich.

Die Betreuungsbehörde führt regelmäßige Außensprechstunden in 
der Landgemeinde Am Ettersberg durch. Hier können Sie die Unter-
schrift oder das Handzeichen d. Vollmachtgebers/-in gegen eine Ge-
bühr von 10.00 Euro beglaubigen lassen.

Außensprechstunde der Betreuungsbehörde
in der landgemeinde Am ettersberg
Berlstedt
Hauptstraße 23
99439 Am Ettersberg

Wann: 12.01.2022, von 15:30 bis 17:00 uhr

Terminvereinbarung:
Betreuungsbehörde Weimarer Land
Bahnhofstraße 28 in 99510 Apolda
Frau Weber
Telefon: 03644 / 540 733

Vorbehaltlich der Entwicklung zur Eindämmung der Ausbreitung
des coronavirus sArs-cov-2.

familien-pass Weimarer land
Ein Angebot des Lokalen Bündnis für Familien im Weimarer Land

Der Familien-Pass bietet für alle familien 
im Weimarer Land vergünstigungen für Freizeitaktivitäten 
bei Partnern in Thüringen und angrenzenden Bundesländern 

sowie rabatte bei Partnern des einzelhandels.

Als kostenfreies und einkommensunabhängiges Angebot 
steht der Familien-Pass für mehr Familienfreundlichkeit 

im Kreis Weimarer Land.

Anträge und weitere Informationen finden Sie unter:
www.buendnis-fuer-familien-im-weimarer-land.de
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Meine Bewertung der Vorlesung von:
Frau Schmidt-Rose und Herr Heß

Sehr geehrte Frau Schmidt-Rose, sehr geehrter Herr Heß,
ich finde es sehr toll, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, um uns ein Buch vorzulesen. Frau Schmitt-Rose 
hatte ein Buch über einen Zauberer aus dem Mittel-
alter vorgelesen, in dem der Zauberer in die heutige 
Zeit gereist ist und dort vieles nicht kannte. Zusammen 
mit einem Mädchen versucht er wieder in seine Zeit zu 
kommen. Außerdem hat Frau Schmitt-Rose der Schule 
das Buch geschenkt, dass, wenn wir wollen, es weiterle-
sen können. Sie hat nicht zu lange gelesen, das fand ich 
angenehm. Das Buch war spannend, und ich hoffe wir 
lesen es weiter.

Herr Heß hat zwei Bücher vorgelesen. Eine Fußballge-
schichte, in der aus Sicht eines Fußballes berichtet wurde.
Als zweites Buch hat er Hexe Lili vorgelesen, in der sie 
versuchte, Weihnachten zu retten. Ich fand beide Bücher 
etwas zu lang und hätte gerne gewusst, wieso noch vier 
andere Bücher auf dem Tisch lagen.
Trotzdem fand ich beide sehr schön und spannend und 
habe mich sehr gefreut.

Alfred Schlegel, 4a,
Gustav-Steinacker-Grundschule Buttelstedt

miEtAnGEBOtE

Die Gemeinde Am Ettersberg vermietet folgende Wohnungen in
 

Berlstedt

1 rWe
dg | 28 m² | miete 140,- € | NK 85,- €

1 rWe
1.OG | 31,5 m² | Miete 190,- € | NK 100,- €

3 RWE m. Balkon
3. og | 60,75 m² | miete 365,- € | NK 150,- €

Alle Wohnungen zzgl. 2 KM Kaution
 Interessenten melden sich bitte bei:

Hausverwaltung Lange & Hofmeister GmbH,
Tel. 03643-850320, Mo-Fr 8:00 – 16:00 Uhr

schulnAchrichtEn

Vorlesetag 2021
an der Buttelstedter Grundschule

Es war mal wieder soweit: am 19.11.2021 war bundesweiter Vorlesetag! 
Auch in diesem Jahr nahmen wir am bundesweiten Vorlesetag teil und er-
lebten gemeinsam spannende Abenteuer, lustige Geschichten und jede 
Menge schöne Vorlese-Momente. Die besondere Situation ließ uns neue 
Formen ausprobieren: so lasen neben den Lehrern unsere besten Kinder-
Vorleser der vierten Klassen in den ersten und zweiten Klassen vor.
Da hieß es: Herzlich Willkommen zum großen Vorlesefest!

In digitaler Form bereicherten unsere Landrätin Frau Schmidt-Rose sowie 
der Bürgermeister unserer Landgemeinde Herr Heß das Vorleseangebot für 
die 4. Klassen. Ein herzliches Dankeschön den beiden, welche sich hierfür 
Zeit nahmen und mit Ihrer routinierten und erfrischenden Art und Weise 
des Lesevortrages begeisterten! Geschichten zum Lachen, zum Mitfiebern, 
zum Träumen, … Danke!!

K. Büttner mit M. Weber
Klassenlehrerinnen der Klassen 4a/b
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Drachenbootrennen 2021
Die Schüler der Klassenstufen 10 und 12 unserer Schule fuhren am Freitag, 
dem 10.09.202, mit ihrem Sportlehrer Herrn Bachmann an den Alpersted-
ter See mit dem Ziel, den Titel beim alljährlichen Drachenbootrennen zu 
verteidigen.
Als alle Mitglieder der „Paddelratten“ eingetroffen waren, machte Herr 
Bachmann uns klar, dass nur ein Sieg zufriedenstellend wäre. Nach langem 
Warten stiegen wir in das Drachenboot und paddelten los. Es galt, das 
gegnerische Team auf den nächsten 200 Metern abzuhängen. Dies gelang 
mit viel Abstand und mit einer Zeit von 1:14 min überquerten wir als erste 
die Ziellinie. Jedoch wurde eine noch bessere Zeit von uns angestrebt. Im 
zweiten Rennen wollten wir schneller als 1:10 min sein. Im entscheidenden 
Durchgang stieg unser Team noch motivierter ins Boot, diesmal gegen zwei 
andere Mannschaften. Nach einem schlechten Start kamen wir zurück und 
gewannen auch das zweite Rennen. Somit war klar, dass unser Team den 
Titel verteidigt hatte und ein weiterer Pokal Platz in unserer Schule findet.

Luisa Krempler, 10/3

Ausflug der Klasse 7/3 zur BuGA in Erfurt
Wir, die Klasse 7/3 vom Gymnasium in Mellingen, haben in der sechsten 
Klasse am Projekt „Lernort Bauernhof Thüringen“ vom Thüringer Ökoh-
erz e.V. teilgenommen. Durch unseren selbst gebauten Bauernhof und ein 
selbst erstelltes Video, belegten wir den ersten Platz und gewannen eine 
Reise auf die BUGA in Erfurt. 
Dort nahmen wir an einem „Zentangle“-Workshop teil. Wir wurden herzlich 
in Empfang genommen und bekamen eine theoretische Erklärung zu dem, 
was wir machen werden. Wir sollten ein Bild mit verschiedenen Mustern 
zeichnen, das nannte sich Zentangle. Das Lustige war, man konnte nichts 
falsch machen, ein Bild war so richtig, wie es ist. 
Als wir fertig waren, hat jeder einen Beutel mit Blumensamen geschenkt 
bekommen. Dann durften wir uns in Kleingruppen auf dem Gelände der 
BUGA bewegen, etwas essen, trinken oder auf einen Spielplatz gehen. Und 
natürlich konnte man sich auch die Blumen anschauen. Als wir uns alle 
wieder versammelt hatten, sind wir mit dem Zug zurückgefahren. Das war 
unser Ausflug. Ein großer Dank gilt Frau Schenk für Ihre Unterstützung.

Phil Hempowicz, 7/3

Nachrichten aus dem lyonel-feininger-gymnasium

Jobhopping-Woche der Klassenstufe 8
In der Woche vom 18. - 22.10.2021 hatten die 8.Klassen bei Unternehmen 
im Umkreis von Mellingen ihre Jobhopping-Woche. Am Montag konnte 
man in zwei der vier folgenden Unternehmen hineinschnuppern: Layertec, 
Globus, die VR-Bank und die Agrargenossenschafft Mellingen. Am Diens-
tag fand der Berufsorientierungstest bei Grone statt. Am Mittwoch war der 
soziale Tag, bei dem man bei einer selbstgewählten Stelle arbeiten konnte. 
Am Donnerstag verbrachten wir unseren Klassentag in den Escape Rooms 
in Weimar und am Freitag fand der Auswertungstag statt.

Am Praktikumstag (Mittwoch) waren vier Klassenkameraden und ich beim 
Bürgermeister von Mellingen, bei dem wir von einem Mitarbeiter des Ord-

nungsamtes erklärt bekamen, wie viele verschiedene Aufgaben es gibt, 
und wurden dann zum Grünstoffablagerungsplatz geführt. Danach beka-
men wir Warnwesten, Handschuhe, Eimer und Greifzangen.
Anschließend liefen wir durch Mellingen und sammelten sehr viel Müll ein, 
welcher grundlos in die Natur geworfen worden war. Nach einigen interes-
santen Funden war unser Tag vorbei.

In dieser Woche haben wir einige erste Einblicke in die große Vielfalt des 
Arbeitslebens erhalten. Hinter die Kulissen zu schauen war eine spannende 
Erfahrung.

Lara Fabbri, 8/4

Basketball: Jugend trainiert für Olympia
Unsere Schule hat sowohl in der WK II (39:11) und WK III (16:4) bei JtfO 
(Basketball) gegen Bad Berka souverän und zurecht gewonnen. Die besten 
Spieler der jeweiligen WK kommen ebenfalls von uns: Nico Thümmel (WK 
II, 10-3) und Maximilian Köttig (WK III, 8-4).
Die Bergschule Apolda musste ihre Teilnahme leider absagen.

T. Hausknecht

Foto: A. Schenk

Fotos: T. Hausknecht
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LANDRATSAMT WEIMARER LAND
Jugend- und Sportamt

Jeden zweiten Dienstag in den ungeraden Wochen 
findet von 11:30 – 12:30 Uhr im
Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (Kita „Spatzennest“) in Berlstedt 
eine Hebammensprechstunde statt. 
Das Angebot richtet sich an alle Eltern, welche sich Beratung und Un-
terstützung zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett 
sowie der kindlichen Entwicklung im ersten Lebensjahr wünschen.
Die Hebammensprechstunde wird von einer ausgebildeten Fachkraft 
(Hebamme) durchgeführt, ist kostenfrei, vertraulich und bedarf keiner 
Voranmeldung.

Bei Fragen zur Hebammensprechstunde wenden Sie sich gern an:

Netzwerkkoordination Frühe Hilfen
im Kreis Weimarer land

Denise Nolte • Tel.: 03644 540 542 oder 

Doreen Schlömilch-Müller • Tel.: 03644 540 550

Hebamme Nadine Körner • Tel.: 0178 1989273

kitA-nAchrichtEn

NEuE
Magie

Gedanken
Gelegenheiten

Träume
Abenteuer
Lichtblicke
Hoffnung
CHANCEN

Wege
Anfang
HALLO

NEuES JAHR!

Wir wünschen allen Familien ein gesundes,
glückliches und neues Jahr 2022!

Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit bedanken und hoffen auf diese auch im kommenden Jahr.

Alle Kinder und das Team der Kindertagesstätte „Et und Fin“

Patricia Schülke
„Feuerwerk am Nachthimmel“

nAchrichtEn / VErAnstAltunGEn

BErlstEdt
Ot hottelstedt / Ot Ottmannshausen / Ot stedten a. E.

Neujahrsgruß
des TSV 1914 Berlstedt/Neumark

Liebe Mitglieder sowie Unterstützer und Freunde des Vereins,

das Jahr 2021 endete wie es begann - mit einem stark beschränkten Sport-
betrieb. Doch auch wenn die Corona-Pandemie die Vereinsaktivitäten er-
neut extrem begrenzt hat, war der TSV nicht untätig und 2021 kein ver-
lorenes Jahr. Projekte wie die erstmalige Erstellung eines Stickeralbums 
über den Verein wurden umgesetzt, Veranstaltungen wie die Premiere des 
Sportabzeichentags am 20. September in Berlstedt durchgeführt und neue 
Sportgruppen wie die "Flottenparade" in Großobringen oder die Abteilung 
Fitness/Gesundheit (unter anderem mit Yoga) ins Leben gerufen.

Dadurch konnten trotz eines halben Jahres ohne regelmäßigen Sportbe-
trieb zahlreiche neue Mitglieder gewonnen werden. 

Mit dem Kegel-Nachwuchs ging seit Herbst sogar erstmals eine Jugend-
mannschaft des TSV in dieser Sportart in den Spielbetrieb.

Das alles ist nur möglich, dank zahlreicher engagierter und ehrenamtlicher 
Übungsleiter, die sich von den Widrigkeiten der Pandemie mit all ihren po-
litischen Einschränkungen nicht entmutigen lassen haben und den Verein 
zu dem machen, was er ist - einer der größten Sportvereine des Weimarer 
Landes, der sich als Familiensportverein für die gesamte Landgemeinde 
Am Ettersberg versteht. Mehrere Auszeichnungen in 2021, unter anderem 
dem Regionalsieg der "Sterne des Sports", waren der Lohn der vielen eh-
renamtlichen Arbeitsstunden.

Wir möchten allen Mitgliedern, Übungsleitern, Sponsoren, Unterstützern 
und Freunden des Vereins danken, die uns 2021 einmal mehr großartig un-
terstützt haben. Zusammen entwickeln wir den Verein auch in schwierigen 
Zeiten weiter.

ein gesundes neues Jahr
und vor allem gesundheit wünscht der vorstand

des TSV 1914 Berlstedt/Neumark e.V.!

 
Wer einen Fluss überquert, 

muss die andere Seite verlassen.  
                                                   (Mahatma Gandhi) 

 
Wir haben im engsten Familienkreis  

Abschied genommen von 
 

Christa Wilhelm 
geb. Wächter 

 29.06.1928        † 30.11.2021 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
 

Karl-Heinz Wilhelm  
im Namen aller Angehörigen 

 
Berlstedt, im Dezember 2021 
 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise bekundeten. 
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ButtElstEdt
Ot daasdorf / Ot nermsdorf / Ot weiden

GrOssOBrinGEn

Gute Wünsche für das neue Jahr

Liebe Leserinnen und Leser, 

nicht nur für Großobringen war das Jahr 2021 außergewöhnlich. Eine 
800-Jahrfeier konnte nicht stattfinden, die Corona-Pandemie hatte das 
Dorfleben drastisch eingeschränkt. Auch Osterfeuer und Kirmes wurden 
abgesagt. Der geplante Adventsmarkt im Pfarrhof wurde in einen Laternen- 
und Fackelumzug umorganisiert, um Abstand zu wahren. 
Kindertagesstätten und Schulen blieben für lange Zeit geschlossen, unsere 
Kinder erhielten Homeschooling per Videokonferenz. Berufstätige wurden 
„auf Abstand gehalten“, Homeoffice war angesagt. Kulturelles Leben gab 
es lange keines, Theater, Kinos, Stadien, Bibliotheken, Gaststätten blieben 
geschlossen. Bis in die Familie hinein wirkte der Lockdown – Familienfeste 
fielen aus, Enkelkinder durften nicht zu ihren Großeltern. Zum Lockdown 
kam am 8. Februar 2021 noch ein „Flock-Down“ – 36 cm Neuschnee und 
Schneeverwehungen legten das gesamte Dorf über Nacht lahm. 

Für das neue Jahr 2022 wünschen wir von Herzen, dass sich die Menschen 
wieder begegnen können. Vor allem aber bleiben Sie gesund!

Das wünschen Ihnen die Mitglieder des Großobringer Heimatvereins 

krAuthEim / Ot haindorf

„Träume nicht dein Leben,
lebe deinen Traum.“

- Thommaso Campanella -

Hans Reyher
*06.06.1932   †10.12.2021

Erfüllt war dein Leben – unendlich ist die Erinnerung. 

In stiller Trauer nehmen Abschied
Ehefrau: Gisela Reyher, 

Kinder: Eva und Uwe mit Familie, 
Enkel, Urenkel und

im Namen aller Angehörigen.
 
Die Trauerfeier findet am 15. Januar 2022 um 11:00 Uhr in der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Gemeinde Erfurt, Hoch-
heimer Straße 14 in 99084 Erfurt, statt.
Daran schließt sich um 14:00 Uhr die Urnenbeisetzung auf dem 
Friedhof in Haindorf an.

Erfurt und Haindorf, im Dezember 

VippAchEdElhAusEn

Danksagung
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit 
uns verbunden fühlten und Ihre Anteilnahme für unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Gisela Schmidt
zum Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt dem Superintendent Dr. Heidbrink 
für seine tröstenden Abschiedsworte im Trauergottesdienst und 
auch im Vorgespräch, sowie dem Bestattungsinstitut János Helt 
für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier.
Wir bedanken uns auch bei dem Pflegedienst der Diakonie, sowie 
der Tagespflege Dietrich Bonhoeffer für die jahrelange, liebevolle 
Betreuung und Pflege.

In stiller Trauer
Deine Kinder und Enkelkinder mit deren Familien.

Vippachedelhausen, im Dezember 2021

 

Dein ganzes Leben war nur Schaffen, 
warst immer gut und hilfsbereit. 
Du konntest bessere Tage haben, 
doch dazu nahmst Du Dir nie Zeit. 
Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden, 
hab tausend Dank für Deine Müh, 
wenn Du auch bist von uns geschieden, 
in unseren Herzen stirbst Du nie. 
 
Traurig nehmen wir Abschied von meiner 
lieben Frau, unserer Mutter, Oma, Uroma 
und Tante  
 

Anni Becker 
geb. Pomplitz 

 12.02.1931       † 09.12.2021 
 
In Liebe und Dankbarkeit 
 

Dein Karl 
Jürgen und Beate 
Frank und Steffi 
Dirk und Familie 
Christian und Familie 
Sabrina und Familie 
sowie Deine Urenkel 

 
Vippachedelhausen, im Januar 2022 
 

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt. 

Trotz der ungewöhnlichen Corona-Zeiten, möchte ich hiermit 
bei allen Gratulanten, meiner lieben Frau, meinen Kindern Lydia 
und Sebastian mit Familien, Verwandten, Nachbarn, Freunden, 
Kollegen und Geschäftspartnern, auch aus öffentlichen Einrich-
tungen, ein herzliches Dankeschön zu meinem

70. Geburtstag
sagen. Ihr habt mich mit euren Glückwünschen, Blumen und 
Geschenken sehr erfreut! Bleibt alle gesund, damit wir diese 
schwere Zeit bald überstanden haben! 

Ludwig Haase Daasdorf, im Dezember 2021
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Vielen lieben Dank dem Heimatverein Wohlsborn!
Nachdem die Rentnerweihnachtsfeier das zweite Jahr ausfallen musste 
haben sich einige Mitglieder kurzfristig entschlossen etwas für die Rentner 
zu basteln. Ein wunderschönes Weihnachtsgesteck für die Frauen und für 
die Männer eine Flasche Weihnachtsbier und ein kleiner Kräuterschnaps.

Als Ortschaftsbürgermeister möchte ich mich im Namen der Rentner und 
auch im eigenen Namen ganz herzlich bedanken. Man merkt, dass man 
nicht vergessen ist und das tut gut.   

Ihr Ortschaftsbürgermeister
Peter Thomas

wOhlsBOrn

bürgersprechstunde
Bürgersprechstunde des Ortschaftsbürgermeisters findet wieder jeden 1. 
montag im monat von 17:30 bis 18:00 uhr statt. Im Bedarfsfall können 
sie den Ortschaftsbürgermeister unter e-mail jp-thomas@t-online.de oder auf 
dem Handy unter 0170 2214171 kontaktieren.

Neue Wartehalle und weitere Investitionen aus 
der Neugliederungsprämie

Unsere neue Wartehalle steht. Zwischenzeitlich werden dies ja die Wohls-
borner alle mitbekommen haben. Sie fügt sich schön in die Umgebung ein 
und wirkt gar nicht so groß wie wir dachten. Die Neugliederungsprämie war 
bis zum 31.12.2021 zu verbrauchen. Die Wartehalle war unser zweitgrößtes 
Projekt von der Neugliederungsprämie. 

Die weiteren Projekte waren: 

• Bearbeitung eines Bereiches auf der Streuobstwiese „Am Hölzchen“-
Entfernung von Wildwuchs und Brombeerhecken, Anschaffung von 
Schildern für die Baumkennzeichnung

• Herstellung eines Brauchwasseranschlusses am Glaserplatz-um die gro-
ßen Bäume bei Trockenheit auch einmal gießen zu können,

• neue Tische und Erneuerung der kaputten Fensterbank für den Mehr-
zweckraum und neue Regale für die Tauschbibliothek im Feuerwehrge-
rätehaus, 

• Einfassung des Brunnens am Bürgerhaus, 

• Sportanlage Wohlsborn – unsere Überlegungen gingen dahin, dass viele 
Bürger/innen unserer Gemeinde sich sportlich betätigen wollen und tun. 
Daher haben wir uns gedacht, dass wir viele Bürger mit einer individuel-
len Sportanlage erreichen können. Aber auch für unsere sehr erfolgrei-
che Jugendfeuerwehr ist eine Trainingstrecke vorgesehen, wo sie ihren 
erreichten Stand weiter verfestigen bzw. noch verbessern können. Leider 
haben wir die Fertigstellung 2021 nicht geschafft. Wir hoffen aber, sobald 
das Wetter es zuläßt, wieder auf fleißige Helfer, damit wir im Sommer eine 
zünftige Einweihung feiern können. Für die Pflege der Anlage haben wir 
einen Rasentraktor angeschafft.

grünschnitt
Öffnungszeiten:

Sachsenhausen:  freitags von  10:00 – 16:00 Uhr 
  samstags von   9:00 – 17:00 Uhr
  zurzeit geschlossen, voraussichtlich ab März 2022
  wieder, wir informieren rechtzeitig

Großobringen: mittwochs von   16:00 - 18:00 Uhr
  samstags von  09:00 – 12:00 Uhr

Aktuelle Informationen finden sie auch auf unserer Internetseite:
www.wohlsborn.de. 

entsorgungstermine
müll:  Dienstag, den 11.01.2022 und 25.01.2022

Gelber Sack: Freitag, den 14.01.2022 und 28.01.2022

papier:  Montag, den 24.01.2022

Hoffentlich sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Allen Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Ortschaft und unseren Freunden wünsche ich ein erfolg-
reiches Jahr 2022, weiterhin Geduld und Disziplin beim Durchstehen der 
Pandemie.

Ihr Ortschaftsbürgermeister 
Peter Thomas

nichtAmtlichEs
dEr sElBständiGEn GEmEindEn

GEmEindE BAllstEdt

Weihnachtsbeutel 
Da auch in diesem Jahr, auf Grund der aktuellen Corona Lage, wieder kei-
ne Rentnerweihnachtsfeier stattfinden konnte, wurde der Gemeinderat von 
einigen Einwohnern auf die Idee gebracht, doch Weihnachtsbeutel für die 
Rentner zu machen.

Wir haben mit viel Freude diese gute Anregung aufgenommen und sehr 
gern umgesetzt. Da wir aktuell in der Gemeinde Ballstedt ca. 80 Rentner 
haben, wurden an einem Nachmittag die Beutel gepackt und am 7. und 
8.12.2021 in der Gemeinde an die Rentner verteilt.
Alle Rentner waren positiv überrascht.

Dank an die Ideengeber und an die Helfer!
Wir hoffen, dass das Jahr 2022 doch wieder entspannter wird. Dass das 
Dorfleben wieder belebt werden kann und wir uns zu einigen Veranstaltun-
gen wieder treffen können. Bleiben Sie Gesund!

Kerstin Surborg
Beigeordnete

Fotos: Kerstin Surborg

GEmEindE EttErsBurG

der mobile geldautomat
der Sparkasse kommt am:
Mittwoch, dem 05.01.2022, um 09:15 Uhr

nach ettersburg

(Hauptstraße, Verkehrsinsel).

Fahrbibliothek
Pandemiebedingt steht der Bücherbus seit dem 02.12.2021. Wann er 
die Ortschaften wieder anfahren darf ist noch nicht bekannt. Aktuelle 
Informationen können Sie der Homepage der Stadt-, Kreis- 
und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land entnehmen.

https://bibliothek.apolda.info/Unsere-Angebote/Bücherbus
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GEmEindE EttErsBurG

stAdt nEumArk

der mobile geldautomat
der Sparkasse kommt am:

Mittwoch, dem 05.01.2022, um 12:15 uhr,

Mittwoch, dem 19.01.2022, um 11:15 Uhr und 

nach Neumark (Lindenplatz).

Ohne Euch wäre hier nichts los –
Danke ans Ehrenamt! 

In unserem Alltag sind freiwillige Dienste und ehrenamtliche Tätigkeiten 
nicht mehr wegzudenken, Überall leisten Ehrenamtliche täglich wertvolle 
Arbeit und insbesondere in unseren ländlichen Strukturen sind sie einer der 
wichtigsten und stabilsten Tragpfeiler in der Architektur des Bevölkerungs-
schutzes und des kulturellen Lebens.

Der „Internationale Tag des Ehrenamtes“ erinnert an die Wichtigkeit dieses 
freiwilligen Engagements. Beispielsweise sind laut Statistischem Bundes-
amt fast 90% der Feuerwehrleute in Deutschland ehrenamtlich organisiert. 
Sie bekommen für den Dienst an der Allgemeinheit kein Geld.
Bei den übrigen 10% handelt es sich um Berufsfeuerwehrleute, hauptbe-
rufliche Feuerwehrleute oder so genannte hauptamtliche Kräfte. Ehrenamt-
liche Feuerwehrleute üben „normale“ Berufe aus. Bei einer Alarmierung 
verlassen sie den Arbeitsplatz und eilen zum Feuerwehrhaus. Die Landes-
feuerwehrgesetze schreiben vor, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für 
Feuerwehreinsätze freistellen müssen.

Aber das Ehrenamt ist nicht nur beschränkt auf das Feuerwehrwesen. Es 
gehört auch das Engagement im Sport, in der Heimatpflege, im Kirchen-
chor, Engagement im sozialem Bereich und vieles mehr dazu.
Ohne unser Ehrenamt wäre unsere kleine Stadt nicht so anschaulich und 
attraktiv wie heute.

Mit Hilfe zahlreicher helfenden Hände und der Unterstützung der Firmen 
SBE – Spezial Bau Erfurt und der Van Asten Group, konnte im Septem-

ber 2020 auf unserem schönen Spielplatz ein neuer riesiger Spielturm mit 
großer Rutsche als weiteres Spielgerät aufgestellt werden. Zum Spaß aller 
Kinder und nicht nur aus Neumark, denn die spielenden Kinder kommen 
mittlerweile aus der ganzen Region zu uns nach Neumark. 

Der Heimatverein hat ebenfalls erheblich zur Verschönerung unseres 
Markt- und Spielplatzes beigetragen. Durch rege Spendensammlungen, 
hier gilt es ein riesen Dankeschön den Brüdern Michael und Normen Ra-
hardt auszusprechen, konnte vom Heimatverein genügend Geld gesam-
melt werden um zwei rustikale Waldschänken anzuschaffen und auf dem 
Marktplatz aufzustellen. Somit steht einem Treffen mit Groß und Klein auf 
dem Spielplatz nichts mehr im Wege.

Trotz der schwierigen vergangenen Zeiten aufgrund von Corona, erfreut 
sich der Heimatverein neuer junger Mitglieder, welche sich gern ehrenamt-
lich engagieren möchten. 

Die Stadt selbst hat zur Verschönerung des Marktplatzes auch beigetragen 
und die Wege auf dem Marktplatz erneuert, welche den Spielplatz in einem 
glänzenden Licht erstrahlen lassen.
Leider konnten wir Corona bedingt keine standesgemäße Einweihung des 
Markt- und Spielplatzes durchführen und können nur hier im Ettersberg-
Journal darüber berichten. Auch konnte die traditionelle Kirmes und der 
durch die Neumarker Burschenschaft e.V. ins Leben gerufene Weihnachts-
markt in den letzten Jahren nicht stattfinden.

Neben den traditionellen Veranstaltungen kümmert sich die Burschenschaft 
seit 2016 um die Pflege und die Vermietung des Sportlerheims. Dieses soll-
te 2020 saniert werden, aber pandemiebedingt musste die Modernisierun-
gen leider verschoben werden. 

Auch das soziale Engagement spielt eine wichtige Rolle in Neumark. So 
kümmert sich beispielsweise Franziska Hüttig mit ihrer Alltagsbetreuung 
für Demenzkranke um unsere älteren Mitmenschen und erklärt ihnen wel-
che staatliche Ansprüche Ihnen zustehen. Auch unterstützte Sie die Feu-
erwehr mit Sachspenden, wie einem Notfallrucksack, einem Spineboard 
(Rettungsbrett) und weiteren Sanitätsgegenständen. 

Durch weiteres ehrenamtliches Engagement konnte die Feuerwehr ein 
zweites Fahrzeug in Form eines Transportes, welcher als Mehrzweckfahr-
zeug (MZF) dient, in ihren Besitz aufnehmen. Der Transporter wurde der 
Feuerwehr Neumark vom Innenministerium kostenfrei zur Verfügung ge-

Fahrbibliothek
Pandemiebedingt steht der Bücherbus seit dem 02.12.2021. Wann er 
die Ortschaften wieder anfahren darf ist noch nicht bekannt. Aktuelle 
Informationen können Sie der Homepage der Stadt-, Kreis- 
und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land entnehmen.

https://bibliothek.apolda.info/Unsere-Angebote/Bücherbus
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Heimatverein Stadt Neumark
Wieder haben wir ein Jahr hinter uns gebracht. Ein Jahr voller negativer 
Nachrichten, Mundschutz, Abstandsregeln, kaum Geselligkeit, Radio und 
Fernseher nur noch ein Thema.

Aber wir hoffen trotzdem, dass  Sie  alles gesund überstanden haben und 
schauen positiv auf das neue Jahr. Auch wir als Verein schauen positiv 
nach vorn. Mit einer Blutspende wollen wir 2022 eröffnen.

Am 17.1.2022 ab 16:30 uhr 
bis 19:00 Uhr laden wir in die 
Stadtverwaltung Neumark ein.

zEIGE BLuT – SPENDE MuT

Heimatverein Stadt Neumark/ M. 
Langhammer

Unsere Kirchgemeinde im 12 Kirchenland ist ebenfalls sehr aktiv. Viele 
Frauen engagieren sich mit einer Kette von Veranstaltungen durch das Kir-
chenjahr um ein „Netzwerk Kinder und Familie“ aufzubauen. Dieser Ein-
satz wurde bei einem Wettbewerb mit dem 1. Preis für Familienfreundliche 
Kirchgemeinden im ländlichen Raum ausgezeichnet und das 12 Kirchen-
land konnte ein stattliches Preisgeld entgegennehmen. Hierbei hatten die 
12 Zylinder einen Auftritt und sind ein wesentlicher Bestandteil des 12 Kir-
chenlandes. Auch mit dem neu ins Leben gerufenen Kinder-Kirchenchor 
hat die Kirchgemeinde ins Schwarze getroffen, jede Menge Kinder gehen 
mit Begeisterung zu Kantor Fabian Kiupel zum Singen.

All dies wäre ohne unser großes ehrenamtliches Engagement überhaupt 
nicht möglich. In diesem Sinne möchten wir uns vielmals bei allen betei-
ligten Mitbürgern bedanken und all die, die Lust haben sich zu engagieren 
und unser beschauliches Städtchen lebenswerter zu gestalten, einladen 
einfach mitzumachen und bei Interesse auf die Stadträte oder die beteilig-
ten Vereine zuzugehen.

Herzlichst, der Stadtrat der Stadt Neumark.

stellt und durch die Stadt im notwendigen Feuerwehr-Design beklebt. Die 
Anschaffung des MZF war auch bitterlich nötig, denn seit dem 3. Oktober 
2021 haben wir neun neue Feuerwehrmänner und zählen somit 20 Mit-
glieder in der aktiven Feuerwehrtruppe der Stadt Neumark. Wir begrüßen 
unsere neuen Kameraden und sind stolz auf so viel Ehrenamt im Feuer-
wehrdienst.

Durch viele fleißige Helfer konnte auch ein Großteil des sehr herunterge-
kommenen ehemaligen Jugendzimmers wieder renoviert werden und dient 
nun der Feuerwehr als Schulungsraum mit kleiner Küche und zwei neuen 
Bädern mit Dusche.
Auch durch eine Spende der Firma SBE – Spezial Bau Erfurt konnte eine 
Abstellgarage in Form einer Blockhütte der Feuerwehr zur Verfügung ge-
stellt werden, welche in Zukunft als Abstellraum für diverse Schläuche und 
Feuerwehrgerätschaften dienen soll.

infOrmAtiOnEn zum EhrEnAmt

Ansprechpartner der vereine und Institutionen
in den zu erfüllenden Gemeinden

GEmEindE BAllstEdt

GEmEindE EttErsBurG

stAdt nEumArk

freiw. feuerwehr ballstedt
Florian Kaiser • floriankaiser1@web.de

Tel.: 0160 99224441

Torsten Lauterbach
lauterbachsurborg@yahoo.de

Tel.: 0172 5291273

sportverein Am ettersberg e.v.
Bernd Kaufholz • bernd-kaufholz@web.de 

0172 3637184

freiwillige feuerwehr ettersburg
Silvio Berbig • Tel.: 0173 389 2319
Hauptstraße 22 • 99439 Ettersburg
feuerwehr@gemeinde-ettersburg.de

ettersburger heimat- und Kulturverein e.v.
Robert Oschatz • Tel.: 01 74 / 5 99 70 24

Scheunenstr. 14 • 99439 Ettersburg

Neumarker Burschenschaft e.V.
Mario Thiel

www.neumarkerburschenschaft.wordpress.com
neumarker.burschenschaft@yahoo.com

Freiwillige Feuerwehr Stadt Neumark e.V. 
Sebastian Palesch

Am alten Gutshof 17 • 99439 Neumark
Feuerwehr-Neumark@outlook.de

Fahrbibliothek
Pandemiebedingt steht der Bücherbus seit dem 02.12.2021. Wann er 
die Ortschaften wieder anfahren darf ist noch nicht bekannt. Aktuelle 
Informationen können Sie der Homepage der Stadt-, Kreis- 
und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land entnehmen.

https://bibliothek.apolda.info/Unsere-Angebote/Bücherbus
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Ansprechpartner der vereine und Institutionen in unserer gemeinde

infOrmAtiOnEn zum EhrEnAmt

dlrg ortsgruppe berlstedt
Enrico Füssel
vorsitzender@berlstedt.dlrg.de 
Tel.: 0162 4158031
 
förderverein zur bewahrung der
Kirche „St. Crucis“ e. V.
Dr. Peter-Christian Ulrich
p.c.ulrich@t-online.de
Tel.: 036452 71158

gemischter chor berlstedt
Marita Rau
Tel.: 036452 70824

Heimatfreunde Berlstedt
Hans Gniech
kagniech@freenet.de 
 
heimat- und Traditionsverein
ottmannshausen e. v.
Sophia Helmli
sophia.helmli@gmx.de 
Tel.:0173 3584477

radwegeinitiative berlstedt
Bernd Hegner
hegner.jena@outlook.de

Thüringer Blasmusikanten
Neumark e.V.
Volkmar Schüßler
thueringer.blasmusikanten@web.de 
Tel.: 036452 72557

TSV 1914 Berlstedt/Neumark
Alexander Krospe
www.tsv-berlstedt.de
vorstand@tsv-berlstedt.de
Tel.: 0162 2175719

BErlstEdt / Ot hottelstedt /
Ot Ottmannshausen /  Ot stedten

Feuerwehrverein Floriansjünger
buttelstedt e.v.
floriansjuengerbuttelstedt@gmail.com 

förderverein der Kita buttelstedt e.v.
Volkmarsener Platz 2
99439 Am Ettersberg
etundfin@gmx.de 
036451 60210

Förderkreis Krebs-Fasch und Kirche
buttelstedt e.v.
Buttelstedt, Markt 7, 99439 Am Ettersberg
post@kfk-buttelstedt.de 

Heimatverein Daasdorf e.V.
Kathrin Enzian
kathrin.enzian@icloud.com
Tel.: 036451 61649

Heimatverein „Hamsterbach“ Nermsdorf e.V.
Anett Meißner
Buttelstedt, Nermsdorf 2, 99439 Am Ettersberg

ButtElstEdt / Ot daasdorf / 
Ot nermsdorf / Ot weiden

Raufenkickers e.V.
Lars Dorn
l.dorn79@web.de 

schützenverein buttelstedt e.v.
Dieter Mohnhaupt
dieter.mohnhaupt@web.de
Tel.: 036451 73315

verein zur erhaltung von Kirche und
Kirchberg Weiden e.v.
Dr.-Ing. Gerhard Setzpfandt
Simone König
info@weiden-thueringen.de
www.weiden-thueringen.de

bKv buttelstedter Karnevalsverein e.v.
Christoph Beinzger
www.kachelschter-karneval.jimdofree.com
info@kachelscht.de

klEinOBrinGEn

GrOssOBrinGEn

hEichElhEim

bürgerverein heichelheim e.v.
Alexander Ungert
mail@heichelheim.de
Tel.: 0151 65485228

freiw. feuerwehr heichelheim
Christian Herold, Jugendwart
jugendfeuerwehr_heichelheim@outlook.de
Tel.: 01522 6238126

freiw. feuerwehr Kleinobringen
Christian Albrecht
info@trend-werbung-weimar.de

heimatverein doppelringer e.v.
Nils Allimann
vm.allimann@t-online.de
Tel.: 0160 7539466
Matthias Becker
matthias.mbecker@gmx.de
Tel.: 0172 3419225

Bibliothek Am Ettersberg Großobringen e.V.
Katrin Ulms
bibliothek-grossobringen@freenet.de 
Tel.: 0151 70883955 

Heimatverein Großobringen e.V.
Marion Koch
heimatverein-grossobringen@web.de 
Tel.: 0179 7810357

SV Grün Weiß 56 Großobringen e.V.
Yorck Lehmann
svgrossobringen@gmail.com 
Tel. 0172 6605497

krAuthEim / Ot haindorf

rAmslA

sAchsEnhAusEn

schwErstEdt

Feuerwehrverein Krautheim-Haindorf e.V.
Beate Schenke
ffw-verein@gmx.de
Tel.: 01520 2647582
Willy Gerber
feuerwehrkrautheim@gmx.de
Tel.: 0162 9197090

Sportverein Haindorf e.V.
Sebastian Hähnel
sebastian_haehnel@gmx.net
Tel.: 0176 59691466

Dorf- & Heimatverein Krautheim-Haindorf e.V.
Rico Felkl
An der Lache 111a • 99439 Am Ettersberg
rfelkl@yahoo.de • Tel.: 0162 3070059

förderverein feuerwache ramsla e.v.
feuerwehr@ramsla.de 

Montagsfußballer Ramsla
Hans-Martin Richter
hansmartin.richter@freenet.de
Tel.: 0170 3383534

Kegelverein sv ramsla e.v.
Dieter Würzburg • Tel.: 03645161247

feuerwehrverein sachsenhausen
Ramona Brieg • ramonabrieg@web.de

heimatverein sachsenhausen
Joachim Schaarschmidt
joachim.schaarschmidt@web.de 

freiwillige feuerwehr schwerstedt e.v.
Uwe Bauer • u.a.bauer@googlemail.com
Tel.: 0173 3558929
Frank Schumann, Wehrführer
derschummel@gmx.de • Tel.: 0174 6011857

Kirmesgesellschaft Schwerstedt
Kevin Horstmann • kevin-horstmann96@web.de

Theatermäuschen Schwerstedt
Astrid Wendland • Tel.: 036452 70741
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Ansprechpartner der vereine und Institutionen in unserer gemeinde

infOrmAtiOnEn zum EhrEnAmt

wOhlsBOrnVippAchEdElhAusEn / Ot thalborn

heimatverein Wohlsborn e.v.
Yvonne Gratz • helemay@web.de

spinnstuben vippachedelhausen
Heike Rüss • Tel.: 036452 76925

Traditionsverein vippachThal e.v.
Karsten Eisenmenger
traditionsverein@vippachthal.de

Kleingartenverein Am rittersborn e. v.
Vippachedelhausen (seit 1965)
Thomas Zoldahn • h.zoldahn@gmail.com

kirchlichE nAchrichtEn

Dorf- und Heimatverein
vippachedelhausen/Thalborn
Karsten Rottleb
heimatverein@vippachedelhausen.de

Landschaftspflegeverband Mittelthüringen e.V.
NATurA 2000-station
„ Mittelthüringen/Hohe Schrecke“
Jana Apel, Geschäftsführerin
kontakt@lpv-mittelthueringen.de

Das Erscheinungsbild eines Dorf wurde maßgeblich vom Kirchgebäude ge-
prägt. Da es keine größeren Burgen und Schlösser gab, mussten die Kirch-
türme oft diese Funktionen übernehmen. Die Größe einer Kirche spiegelte 
auch den Reichtum und die Größe einer Gemeinde wieder.

Die ersten Kirchtürme hatten ein Sattel- oder ein einfaches Zeltdach. Ein 
Kirchturm mit Satteldach ist mir nur in unserer Gegend aus Ulrichshalben 
bekannt.

Geschichte der Dorfkirchen in der Gemeinde Am Ettersberg

Ulrichshalben

Schwerstedt Thalborn Großobringen

Stedten

Bis ins 16. Jh. gab es nur Stehplätze zum Gottesdienst in den Kirchen. 
Danach wurden erst Kirchenbänke eingebaut.
Ab der zweiten Bauepoche wurden vermehrt Westtürme errichtet. Auch 
Sonderformen kommen vor. 
Eine Einheitlichkeit bei den Kirchenschiffen kann ich nicht erkennen. Es 
sind Sattel-, Walm- oder Mansardendächer zu finden. 
Bei der dritten Bauepoche ab 1670 wurden wegen der Bevölkerungsent-
wicklung die Emporen in Kirchenschiffen nachgerüstet.
In einigen Kirchen werden heute wegen des aktuellen Mitgliederschwundes 
die Emporen um genutzt oder entfernt.

Ab den 1700 Jh. fallen auch vermehrt die Errichtungen barocker Turmdä-
cher auf. Bei weiteren Bauten wurden auch Spitztürme in unterschiedlichen 
Formen errichtet.

In unserer Gegend gibt es nur Pfarrkirchen. 
Der Ursprung der Ettersbuger Kirche war eine Klosterkirche.

Pfarr- oder Gemeindekirchen

Im Chorbereich befindet sich der Altar meist mit einem Bild dahinter, ei-
nem Pult, Reliquienschrein, Kanzel und Beichtstuhl. Die Beichtstühle wur-
de bis ins 19. Jh. genutzt.
Dem Chor gegenüber im Schiff ist die Orgel mit prächtigem Prospekt (Ge-
häuse) und der Eingang zur Kirche.

Klosterkirchen 

Zwischen dem Chor und Schiff befindet sich eine Trennwand.

Pilgerkirchen oder Wallfahrtskirchen 

Sie haben oft einen Ein- und einen Ausgang. Die Stedtener Chorturmkir-
che kann ich bautechnisch nicht als Pilgerkirche ansehen. 

Kapellen 

Wem gehört eigentlich die Kirche?

Früher gab es eine Poltische- eine Schul- und eine Kirchgemeinde. Für ih-
ren Unterhalt gab es Eigentum wie Pfarrhaus, Kirchgebäude, Friedhof und 
Kirchenacker. Dieses gehörte den jeweiligen Bürgern in der Gemeinde.
Zur Unterstützung des Pfarrers gab es noch das Pfarrrecht (Abgaben). Im 
MA war der Pastor kein Herr im Dorf.

Heute müssen wir trennen in Eigentum der Landeskirche und Eigentum 
der Kirchgemeinde. Die Erträge der Kirchensteuer und der Pachterträge 
von Kirchenländern stehen der Landeskirche zu. Bei ihr sind auch die 
Pfarrer angestellt.
Das Pfarrhaus, die Kirche und meist der Friedhofs gehören der Kirchge-
meinde also allen Kirchenmitgliedern im jeweiligen Dorf.

Eine Dorfgemeinschaft, der die Kirche wichtig ist, hat meist auch ein gu-
tes Gemeinschaftsgefühl.
        
Eberhard Schmidt
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kirchlichE nAchrichtEn

Sanierungsarbeiten Kirche Weiden 2021

Wieder ein Stück weiter!
Die dringend notwendigen Arbeiten an den 
Sturzbögen der Fenster der Ostseite ne-
ben dem Altar links und rechts konnten im 
Dezember 2021 abgeschlossen werden.
Die Sanierung übernahm die Fa. MMB-
Bau Marco Büchel und führte diese fach-
gerecht und mit viel handwerklichem Ge-
schick aus.

Möglich wurde diese Sanierung durch die 
Unterstützung des evangelischen Kirch-
kreisverbandes mit Mitteln aus dem Bau-
lastfonds und einer überaus großzügigen 
Spende der Fa. Ulf Geyer.

Im Namen der Kirchgemeinde Weiden möchte ich mich bei allen, die diese 
Maßnahme ermöglichten herzlichst bedanken.

Roland Köditz

Kirchspiel Großobringen
Pfarramt Schöndorf/ Großobringen

Pfarrer Dr. Krapp • Mobil: 0173 9943226 • Tel: 03643-491587
Großobringen • Unterdorf 110 • 99439 Am Ettersberg

Bürozeit / Kontakt:
dienstags: 9.00 -10.30 Uhr

donnerstags: 18.00-19.30 Uhr (entfällt, dafür Erreichbarkeit
unter: 03643/497862)

E-Mail: kg-schoendorf-grossobringen@t-online.de
www.kg-grossobringen.de

monatsspruch Januar 2022

Jesus Christus spricht: Kommt und seht! (Joh 1,39)  

goTTesdIeNsTe im Pfarrbereich

06. Januar - epiphanias

18:00 Uhr Regionalgottesdienst in Vieselbach

09.Januar

10:00 Uhr Schöndorf

16. Januar   

14:00 Uhr  Großobringen
15:00 Uhr  Sachsenhausen
17:00 Uhr Schöndorf

23. Januar

10:00 Uhr Schöndorf

30. Januar

17:00 Uhr Schöndorf

Zu den Gottesdiensten bitten wir Sie, die Corona-Regeln
zu beachten und einzuhalten.

gemeINdeNAchmITTAg
für Heichelheim und Großobringen gemeinsam:

am Dienstag, den den 4. Januar – 14:00 Uhr  im Pfarrhaus Großobringen

KoNfIormANdeNuNTerrIchT
mit Katrin Anding

17. Januar – 16:00 Uhr im Pfarrhaus Großobringen 
weitere Termine nach Absprache

KIrcheNchor

Chorprobe nach Absprache

chrIsTeNlehre mit Dirk Marschall 

6. Januar – 16:00 Uhr im Pfarrhaus Großobringen

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
„12-Kirchenland“

Berlstedt • Buttelstedt • Daasdorf b. B. • Haindorf • Krautheim
Leutenthal • Nermsdorf • Neumark • Rohrbach • Thalborn

Vippachedelhausen • Weiden

Andacht zur Jahreslosung 2022

Jesus christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.

(Johannes 6,37)

Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Die Kinder laufen ihm lachend in 
die Arme. Sie werden gesegnet. Einen Kranken lassen sie durch das Dach 
zu ihm hinunter. Manches Mal ist Jesus so erschöpft von der Menge der 
Menschen, dass er sich an einen einsamen Ort zurück zieht und sich tief 
ins Gebet versenkt.
Manchmal fragt er die Menschen direkt: „Was willst du, dass ich dir tue“? 
Manchmal genügt ein Blick, eine Bitte von anderen, ein Fürsprecher. Ich 
höre in der Jahreslosung 2022 eine ermutigende Zusage: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen“, also alle, die Sehnsucht nach einer 
Beziehung zu Jesus haben.
Da gehören auch die dazu, bei denen es nach dem „Hoch“ auch ein langes 
„Tief“ gegeben hat. Die, die irgendwie aus der Übung geraten sind oder 
noch nie so richtig wissen wie das geht – Beziehung zu Gott.
Manche sind auf Abstand gegangen, manche haben die Beziehung viel-
leicht abgebrochen, haben sich andere Freunde und Freuden des Lebens 
gesucht. Mitten in tiefer Not, in Unglück und Angst wächst das Rettende, 
ein Retter, der sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
Nein, da wird nichts nachgetragen, niemand abgewiesen.
Wer kommt, wird mit offenen Armen empfangen. Die weiße Fahne wird weit 
sichtbar nach draußen gehängt und der Vater läuft seinem lange verloren 
geglaubten Sohn in die Arme. So mag Gott sein. So wächst die Chance 
für eine tiefere, reifere Beziehung, beglückend und herausfordernd, zärtlich 
und tröstend, auch korrigierend und erlösend. 
Die letzte Erzählung des Johannesevangeliums illustriert dies auf ergrei-
fende Weise. Sie korrespondiert mit der Geschichte, wie Petrus seine enge 
Freundschaft zu Jesus aus purer Angst verleugnet.
Damit bricht er seine wertvollste Beziehung ab. Das ist besonders tragisch, 
da Jesus anschließend stirbt. Es lässt sich nicht mehr gutmachen. Doch 
dann begegnet der Auferstandene Jesus dem Jünger Petrus. Es geht mit-
ten hinein in die gestörte Beziehung.
Fast zärtlich und einfühlsam spricht Jesus den Tiefpunkt der Freundschaft 
gar nicht an. Vielmehr fragt er ihn nach seiner Sehnsucht und Liebe. Als das 
klar ist, vertrauen sich beide wieder, ohne Probezeit, ohne Bewährungs-
aufsicht. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Das Überra-
schende ist sogar: Wer verloren gegangen ist, wird gesucht. Wer sich ver-
fehlt hat, wird wieder angenommen. Wer sich sehnt, wird zärtlich berührt.

Es grüßt Sie herzlich Pfarrerin Denise Scheel

Wir laden herzlich zu unseren
goTTesdIeNsTeN und ANdAchTeN ein

Sonntag: 09.01.2022

10:30 Uhr Gottesdienst in Neumark
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vorKoNfIrmANdeNuNTerrIchT und
KoNfIrmANdeNuNTerrIchT: 

Der nächste Termin bzw. die nächste Aktion wird über den
Adress-verteiler benachrichtigt.

gemeINdeNAchmITTAge:

buttelstedt: Jeden 1. Donnerstag im Monat um 14:00 Uhr
  im Pfarrhaus

Neumark: Jeden letzten Mittwoch im Monat um 14:00 Uhr
  im Alten Pfarrhaus

Krautheim: Jeden 1. Mittwoch im Monat um 14:00 Uhr
  im Alten Pfarrhaus.

sINgeN uNd musIzIereN Im 12-KIrcheNlANd
mit chorleiter fabian Kiupel: 

KINderchor
immer dienstags 16:30 Uhr im Pfarrhaus Neumark

JugeNdchor
immer dienstags 17:15 Uhr im Pfarrhaus Buttelstedt

chor Im 12-KIrcheNlANd
immer dienstags 19:30 Uhr im Kirchgemeindehaus in Buttelstedt

(Bitte Aushänge beachten)

KINderTreff Im 12-KIrcheNlANd
mit Gemeindepädagoge Tino Schimke Und Team 

für Kinder der 1.-6. Klasse. 

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 16:30-17:30 Uhr im monatlichen 
Wechsel im Pfarrhaus Buttelstedt sowie Pfarrhaus Neumark.

Wir wollen gemeinsam spielen, toben, spannende Geschichten hören, 
kreativ sein und viele andere Sachen mehr.

Im Januar 2022 treffen wir uns im Pfarrhaus Neumark.

gemeINdebüro:

(bitte aktuell mit Terminabsprache im Vorfeld)

AchTuNg: Neue mailadresse 12-Kirchenland:
Pfarrbereich.12-Kirchenland@ekmd.de

buttelstedt: dienstags, 18:15 - 19:15 Uhr und
  freitags, 09:00 – 12:00 Uhr im Pfarrhaus,
  Weimarische Str. 1

  Tel. 036451-60336,
  Mail: Pfarrbereich.12-Kirchenland@ekmd.de

  Tel. 0176/44481301
  Mail: nicole.heimbuerge-schuetze@ekmd.de

Neumark: montags, 09:00 – 14:00 Uhr und
  donnerstags, 17:00-18:00 Uhr im Pfarrhaus,
  Vor dem Obertore 106

  Tel. 036452-918122
  Mail: Pfarrbereich.12-Kirchenland@ekmd.de

  Tel. 0176/44481301
  Mail: nicole.heimbuerge-schuetze@ekmd.de

KoNTAKT pfArrverTreTuNgeN:

buttelstedt: Pfarrerin Franke • Erreichbarkeit: Tel. 036377 80363
  Mobil: 0174 1739810 • Mail: Evelin.franke@ekmd.de

Neumark: Pfarrerin Scheel • Erreichbarkeit: Tel. 036451 60880
  Mobil: 0176 31488225
  Mail: denise.scheel@ekmd.de

   www.die12Kirchen.de
  www.kirchenkreis-apolda-buttstädt.de 

Anzeigenannahme:  ✆	03 64 51 68 411 • info@haasedruck.de

Anzeigen

ERSTES PRIVATES BESTATTUNGSINSTITUT

IM STADT- UND LANDKREIS WEIMAR

INHABER JENS KNABE  -  Fachgeprüfter Bestatter

Bestattungsinstitut "Zur ewigen Ruh" Jens Knabe

Schwanseestraße 4 • 99423 Weimar

Tag und Nacht dienstbereit

Tel.   (0 36 43) 2 44 40


